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Bremen/Berlin/Rostock, den 6. Januar 2026 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Betei-

ligung der Gemeinden sowie deren Einwohnerinnen und Einwoh-

nern an den Erlösen des Windenergie- und Solaranlagenausbaus in 

Mecklenburg-Vorpommern - Drucksache 8/5436 -  

Zusammenfassung 
▪ Den Wunsch von Politik und Gesellschaft zur noch stärkeren Steigerung der Akzeptanz und lokaler 

Wertschöpfung durch eine höhere Beteiligung von Gemeinden und Bürgerinnen und Bürgern (§3 

BüGembeteilG M-V) am Ausbau der Windenergie vor Ort erkennen wir ausdrücklich an und bedan-

ken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

▪ Die nach § 6 EEG zum 1. Januar 2023 eingeführte freiwillige Kommunalabgabe zahlt wpd seit 2023 

bisher verbindlich an alle Windpark-Gemeinden. Wir präferieren statt eines Flickenteppichs an Län-

derregelungen für weitere finanzielle Beteiligungen einheitliche gesetzliche Regelung auf Bundes-

ebene oder aber eine entsprechend einheitliche Regelung in allen Ländern. Dabei sollte die Regelung 

an § 6 (a) oder 22 (b) EEG anknüpfen.   

▪ Den Kabinettsbeschluss lehnen wir in dieser Form aber ab. 

Der Gesetzentwurf 

➢ macht keine Vorgaben für eine angemessene und wirtschaftlich tragfähige Beteiligung, 

➢ er verhindert Projekte und damit die Möglichkeit von Städten und Gemeinden, vor allem 

im ländlichen Raum, am Ausbau der Windenergie zu partizipieren, 

➢ er bedroht bestehende und zukünftige Arbeit und Beschäftigung in M-V und Investitio-

nen in den Wirtschaftsstandort in Milliardenhöhe, 

➢ er trägt zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen in den EEG-Ausschreibungen bei und 

sorgt für Standortnachteile für die weitere Ansiedlung von Industrie, Gewerbe, Dienst-

leistungen und Rechenzentren sowie den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in M-V, 

➢ er entwertet Investitionen in Projekte, die sich im Genehmigungsverfahren befinden,  

➢ er ist im Ländervergleich so verkompliziert, dass er zu erheblichen Rechtsunsicherheiten 

in der Anwendung bis hin zu einem Eingriff in die Berufsfreiheit nach Art. 12 Grundgesetz 

führen wird, 

➢ er bedeutet eine überbordende Bürokratie für Vorhabenträger wie beteiligungsberech-

tigte Gemeinden gleichermaßen, 

➢ er ist unausgewogen, weil er Vorhabenträger über das Standardmodell II in eine sozial 

ungerechtere Beteiligungsform zwingen kann. 

➢ Zuletzt bedeutet er für PV-Freiflächenanlagen in M-V das Aus. 

Wir bitten die Landesregierung tragenden Landtagsfraktionen von SPD und Die Linke eindring-

lich um eine Überprüfung und entsprechende Anpassung des Kabinettbeschlusses im parla-

mentarischen Verfahren für eine wirtschafts-, sozial- und klimaverträgliche Beteiligung von Ge-

meinden sowie Bürgerinnen und Bürgern, die eine unbürokratische, faire und lokale Teilhabe 

sowie regionale Wertschöpfung im Rahmen des Wind- und Solarenergieausbaus zum Wohle 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht. 
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Zum Fragenkatalog zur öffentlichen Anhörung am 15. Januar 2026 
 

Wirtschaftlichkeit und Tragfähigkeit der Beteiligungssätze 
 

Die Fragen 1, 2, 3 und 4 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

➔ Die vorgesehenen Höhen der Beteiligung gefährden im Kern die Wirtschaftlichkeit von Wind- und 

PV-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern und stellen keine tragfähige Lösung dar. Sie belasten die 

gesamte Wertschöpfungskette und gefährden Arbeit und Beschäftigung am Standort.  

➔ Projekte in M-V werden aufgrund des Wettbewerbs in den EEG-Ausschreibungen benachteiligt und 

nur noch vereinzelnd Zuschläge erhalten. Dies gilt umso mehr, da die Ausschreibungsmengen sinken 

und die Anzahl der Genehmigung steigen. 

➔ Ohne umgesetzte Projekte können Gemeinden sowie Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort in 

Mecklenburg-Vorpommern nicht partizipieren.  

➔ Statt zu einem Chancen- wird das Gesetz zu einem Verhinderungsgesetz. 

Begründung:  

Zuschläge für Wind- und PV-Anlagen werden seit dem Jahr 2017 in bundesweiten EEG-Ausschreibungen 

ermittelt. Einen Zuschlag erhält, wer das niedrigste Gebot abgibt. Unterschiedliche Kostenbelastungen in 

den Bundesländern verzerren den Wettbewerb. Höhere Kosten gefährden den Erhalt von Zuschlägen. Die 

vorgesehenen Beteiligungshöhen benachteiligen M-V systematisch in den Ausschreibungen.  

Investitionen in Windenergieanlagen sind Risikoinvestitionen, bei denen im Zweifel nicht nur der Verlust 

des Eigenkapitals, sondern der Totalverlust der Investition droht. Anders als bei festverzinsten Finanzpro-

dukten ist das eingesetzte Kapital zunächst durch die Investition verloren. So rechnen sich Anlagen oftmals 

erst gegen Ende ihrer meist auf 20 Jahre beschränkten Laufzeit. Die Verzinsung des Eigenkapitaleinsatzes 

muss dieses Risiko mit abbilden. Und zwar so, dass Rendite und Beteiligung angemessen sind. Bereits ab 

einer Eigenkapitalrendite nach Steuern von unter fünf Prozent rechtfertigen die Risiken die Investitionen 

eines Windparks mit mehreren Anlagen im hohen zwei- oder dreistelligen Millionenbereich nicht mehr.  

Grundsätzlich ergibt sich die Wirtschaftlichkeit von Windenergieprojekten aus den Hauptinvestitionskosten, 

darunter die Komponenten der Windenergieanlagen wie Rotor, Gondel, Turm und Fundament, die Logistik- 

und Transportkosten der Anlagen zum jeweiligen Projektstandort sowie die Installationskosten, den Investi-

tionsnebenkosten wie die Planungskosten, Kosten für die Netzanbindung, Erschließungskosten (Infrastruk-

tur), Kosten für Kompensationsmaßnahmen und Sonstiges sowie den Finanzierungskosten, insbesondere 

Eigen- und Fremdkapitalanteile von Windenergieprojekten sowie anzunehmende Fremdkapitalzinssätze 

und Tilgungsdauern. Dabei ist jedes Projekt aufgrund der Unterschiede von Anlagenstandort und -unter-

grund, Anlagenkonfiguration, Netzanschluss, Pachtzahlungen usw. individuell zu betrachten. Auch die Un-

ternehmensgröße des Vorhabenträgers nimmt bei Anlageneinkauf, Betriebsführung, Wartung, Finanzkos-

ten usw. Einfluss auf die tragfähigen Kosten.  

Wir weisen darauf hin, dass detailliertere Auflistungen von Annahmen, die in die Kalkulation eines Projek-

tes einfließen, dem Geschäfts- und Betriebsgeheimnis unterliegen. In vielen Fällen sind wir zudem vertrag-

lich dazu verpflichtet, keine Angaben über Annahmen zu veröffentlichen. Zudem widerspricht die Offenle-

gung der Annahmen dem Daten- sowie dem Complianceschutz. 
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Antwort auf Frage 5, warum eine freiwillige Beteiligung nicht über die Obergrenze von 0,6 ct/kWh hinaus 

gehen darf 

➔ Eine verpflichtende Beteiligungshöhe von 0,6 ct/kWh nach § 3 Abs. 2 oder darüber hinaus als frei-

willige Zahlung stellt einen Eingriff in die Berufsfreiheit und damit einen Verstoß gegen Art. 12 Abs. 

1 GG dar. 

➔ Bereits anhand der Soll-Kann-Bestimmung aus § 3 Abs. 2 und 3 sowie der undefinierten Teilhabe-

formen lässt sich eine strafrechtlich relevante Vorteilsgewährung und Bestechung nach § 331 ff. 

Strafgesetzbuch nicht ausschließen. Diese wäre erst recht gegeben, wenn die Zahlungen darüber 

hinausgingen. 

➔ Eine noch höhere, wenn auch freiwillige Abgabe ist wirtschaftlich nicht tragfähig, wenn bereits die 

vorgesehenen Abgaben nicht wirtschaftlich sind. Vgl. dazu die Antwort auf die Fragen 1 bis 4. 

➔ Eine freiwillige Beteiligung ist bereits mit § 6 Abs. 4 S. 3 und 4 im Erneuerbare-Energien-Gesetz vor-

gesehen und ausreichend. 

Begründung: 

In seiner jetzigen Fassung stellt der Gesetzentwurf mit der Beteiligungshöhe einen Eingriff in das Grundrecht 

des Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz dar und ist in dieser Form auch gegenüber dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichtes mit Beschluss vom 23. März 2022 (BVerfG, Beschl. V. 23.03.2022, 1 BvR 1187/17 – juris) nicht 

verhältnismäßig, zumal er keinerlei Begründung für die genannten Zahlungen liefert. 

Das Urteil des BVerfG vom März 2022 hat festgehalten, dass mit dem aktuell geltenden BüGembeteilG M-V 

o die unternehmerische Gestaltungsfreiheit erheblich eingeschränkt,  

o im Falle einer Ablehnung des Angebots zur Zahlung einer Abgabe der Vorhabenträger gegen 

seinen Willen zur Aufnahme von Gemeinden in ihre Gesellschaft gezwungen,  

o eine Minderung der Erträge verbunden, 

o zusätzliche erhebliche Aufwendungen und die Erfüllung diverser Informationspflichten ver-

bunden sind. 

Die beträchtliche Intensität des Eingriffs in die Berufsfreiheit der Vorhabenträger würde so außer Verhältnis 

zum Gewicht und zur Dringlichkeit der verfolgten Gemeinwohlzwecke stehen. Darüber hinaus hat das BVerfG 

auch klargestellt, dass 

o hingegen die mit erheblichen Aufwendungen verbundene Pflicht zur unverzüglich nach Er-

halt der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung abzugebenden umfassenden Informa-

tion der standortnahen Gemeinden über das Vorhaben und die wirtschaftlichen Daten eines 

Erwerbs von Anteilen an der Projektgesellschaft, soweit sie auch für diejenigen Vorhabenträ-

ger besteht, welche den Gemeinden anstelle eines Anteilserwerbs die Zahlung einer Abgabe 

anbieten möchten, unverhältnismäßig ist. 

Das geplante Gesetz hat auf die gemachten Erfahrungen und Argumente sowie die vom BVerfG erklärte 

Verhältnismäßigkeit Rücksicht zu nehmen. 

Zudem bleibt offen, ob die Systematik des Entwurfs in den Bereich der strafrechtlich relevanten Vorteilsge-

währung und Bestechung fällt. Überschreitet etwa das Angebot des Vorhabenträgers die Angemessenheits-

grenze, ist die Rechtskonformität seines Verhaltens nicht mehr zweifelsfrei zu bejahen. Vielmehr ist bereits 

mit dem Anbieten des Vorteils – bei Vorliegen der weiteren Tatbestandsmerkmale des § 333 StGB – der  

objektive Tatbestand der Vorteilsgewährung erfüllt. Daher ist die Höhe der Beteiligung und damit die „Ange-

messenheit“ klar zu definieren, um die Investitionsbereitschaft nicht abzubremsen und damit den Ausbau 

der erneuerbaren Energien nicht einzuschränken oder zu verhindern.  
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Eine Definition beinhaltet demnach einen Umfang, in dem eine angebotene Beteiligung zulässig ist, ohne 

dass diese in den Bereich der strafrechtlich relevanten Vorteilsgewährung bzw. Bestechung fallen.  

Der Gesetzentwurf würde darüber hinaus den Gemeinden zum Nachteil gereichen, weil er im Widerspruch 

zum Finanzausgleichsgesetz steht und kommunalverfassungsrechtliche Bedenken auslöst.  

Antwort auf Frage 6 nach Absenken der Beteiligungshöhe durch eine Ersatzabgabe bei Gefährdung der 

Wirtschaftlichkeit nach § 7 Abs. 2 (für Wind) und § 11 Abs. 3 (für PV) 

➔ Die Ersatzbeteiligung selbst darf die Wirtschaftlichkeit der Projekte nicht gefährden und statt als 

Strafzahlung als Härtefallregelung ausgestaltet werden. 

➔ Sie stellt keine Linderung wirtschaftlicher Härten und damit der Ausgabenlast für den Vorhabenträ-

ger dar, da sie in Summe höher ausfällt als eine Abgabe nach § 3 Abs. 3 unter Anrechnung von § 6 

EEG. 

➔ Die Nachweisführung gegenüber dem zuständigen Ministerium zur Absenkung ist zum Zeitpunkt 

des Beschlusses des Gesetzes unklar und intransparent und kann daher nicht bewertet werden. Das 

gefährdet die Planungs- und Investitionssicherheit. 

 

Fristen und Verfahren  
 

Antwort auf Frage 7 nach der Auswirkung der im Gesetzentwurf gewählten Formulierung der „produzier-

ten“ Strommenge auf Beteiligungshöhe, Risikoverteilung bei Abregelung und Anrechenbarkeit nach § 6 

EEG 

➔ Die gewählte Formulierung ist unzureichend und sollte durch „tatsächlich eingespeiste“ Kilowatt-

stunde ersetzt werden. Eine Änderung dient der Rechtssicherheit analog zum EEG.  

➔ Der Bezug auf die „tatsächlich produzierte Strommenge“ als Referenz zur Ermittlung der Beteili-

gungssumme ist mit hohem messtechnischem und bürokratischem Aufwand zur Ermittlung und 

Abrechnung von anlagen- und windparkinternen Verbräuchen verbunden und unnötig. 

➔ Berücksichtigt würde nur die Kilowattstunde, die auch tatsächlich im Stromnetz ankommt. Anlagen-

verluste oder aufgrund von Speicherung nicht im Netz ankommende Strommengen würden nicht 

Bestandteil der Zahlung. 

Antwort auf Frage 8, ob die 1-Jahresfrist zum Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung für PV-FFA in § 10 

Abs. 2 analog zu den Windregeln in § 6 geregelt werden sollten 

➔ Wir lehnen die Ausweitung der Beteiligungsregeln auf PV-FFA aus wirtschaftlichen Gründen ab.  

Antwort auf Frage 9, welche Unterlagen zur Behördlichen Wirksamkeitsprüfung nach § 6 Abs. 4 notwen-

dig wären 

➔ Die Regelung sollte so bürokratiearm und wenig aufwendig wie möglich umgesetzt werden und auf 

bestehende Erfahrung aus dem BüGem 1.0 zurückgreifen. 

➔ Dahingehend ist auf umfangreiche Checklisten, Musterverträge und Prüfkriterien zu verzichten. 
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Antwort auf Frage 10, ob die Verhandlungs- und Abschlussfristen kompatibel mit den EEG-Auktio-

nen/PPA-Timings und praxistauglich sind 

➔ Die Verhandlungs- und Abschlussfristen sind ausgewogen. Sie ermuntern zum richtigen Zeitpunkt 

sowohl die Gemeinden als auch den Vorhabenträger zu einem zügigen Abschluss zu kommen.  

 

Verhandlungspflicht 
 

Antwort auf die Fragen 11 und 13, welche Auswirkungen die Verhandlungspflicht auf Projektlaufzeiten, 

Planungssicherheit und Investitionsentscheidungen hat (11) und ob die vorgesehene Verhandlungspflicht 

Chance oder zusätzliche Bürokratie bedeutet (13) 

➔ Das Aushandeln von individuellen Beteiligungsvereinbarungen bedeutet einen erheblichen perso-

nellen und finanziellen Zusatzaufwand, der durch jeweils abweichende Beteiligungsregeln in mitt-

lerweile neun Bundesländern verstärkt wird und enorme Ausmaße angenommen hat.   

➔ Statt eines Flickenteppichs an Länderregelungen für weitere finanzielle Beteiligungen präferieren wir 

einheitliche gesetzliche Regelung auf Bundesebene oder aber eine entsprechend einheitliche Rege-

lung in allen Ländern. Dabei sollte die Regelung an § 6 (a) oder 22 (b) EEG anknüpfen.   

➔ Unterschiedliche Beteiligungsregeln gefährden die Akteursvielfalt, da kleine Unternehmen oftmals 

nicht die Kapazitäten haben und nicht die finanziellen Ressourcen, die Leistungen extern zu verge-

ben. 

➔ Die nach § 6 EEG zum 1. Januar 2023 eingeführte freiwillige Kommunalabgabe zahlt wpd seit 2023 

bisher verbindlich an alle Windpark-Gemeinden. Da mit dem Gesetzentwurf unklar ist, ob eine Ver-

rechnung bereits geschlossener § 6 EEG-Verträge möglich ist, haben wir die Unterzeichnung in M-V 

aktuell ausgesetzt. 

➔ Gegenüber einer gesetzlich festgelegten Direktzahlung wie beispielsweise in Brandenburg ist das 

Aushandeln um ein Vielfaches bürokratischer und verursacht erhebliche Mehrkosten. Dies führt 

zwangsläufig zu längeren Projektlaufzeiten. 

➔ Die Verhandlung der Beteiligungsvereinbarung nach § 5 Abs. 1 und 2 ist grundsätzlich zu begrüßen. 

➔ Die Verhandlungsführung sollte allerdings automatisch bei der Gemeinde liegen, die analog zu § 6 

EEG den größten Flächenanteil an der Beteiligung erwartet. 

➔ Ebenso sollte das Verhandlungsergebnis für alle beteiligungsberechtigten Gemeinden bindend sein 

(§ 5 Abs. 3). 

➔ Bezüglich der Planungssicherheit und der Investitionsentscheidungen wird auf die Antworten zu 

den Fragen 1 bis 4 verwiesen. 

Antwort auf Frage 12, ob der Vorhabenträger eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung anbieten muss 

➔ Der Vorhabenträger ist verpflichtet, eines der beiden Standardmodelle anzubieten. 

➔ Verlangt die Gemeinde nach einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung, ist der Vorhabenträger nach 

§ 3 Abs. 3 gezwungen, diese anzubieten. 

➔ Grundvoraussetzung für verbindliche gesetzliche Regelungen über § 6 EEG hinaus ist eine unbüro-

kratische, risikoarme und sozial gerechte Umsetzung, die für breite Akzeptanz und Partizipation 

sorgt. 

➔ Wir sprechen uns ausnahmslos für per Gesetz definierte Direktzahlungen an Gemeinden oder Bür-

gerinnen und Bürger aus. Jede Form der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung lehnen wir ab, weil sie 

die Energiewende weiter bremst. 
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➔ Das Angebot zur gesellschaftsrechtlichen Beteiligung an der Projektgesellschaft ist unsozial und 

macht die Energiewende ungerechter. Denn meist kommt diese nicht bei Anwohner mit geringer 

Finanzkraft an. Und selbst wenn, können oder wollen diese sich oftmals nicht beteiligen. Es schmälert 

damit die Akzeptanz und fördert soziale Ungleichheiten. 

➔ Gesellschaftsrechtliche Beteiligungen sind äußerst risikobehaftet, insbesondere für Anwohner und 

Gemeinden, die über wenig Finanzkraft verfügen, da das Geld vollständig verloren ist, wenn der 

Windpark hinter den Ertragserwartungen zurückbleibt und sich damit die Einlage nicht oder sogar 

negativ verzinst. Dafür kann es viele Gründe geben, z.B. Wetter, Klima, technische Probleme und 

Mängel in Bau und Betrieb, bei und in der Netzanbindung usw. 

➔ Eine Beteiligung der Kommune ist grundsätzlich akzeptanzfördernder. Profitieren Einzelinvestoren 

z.B. auch wegen einer fehlenden Obergrenze (wie in Niedersachsen) bei der Beteiligung überpropor-

tional, kann das zu Neiddebatten in einer kommunalen Gemeinschaft führen und finanzärmere Per-

sonen und Familien werden benachteiligt und von der Beteiligung ausgeschlossen. 

➔ Viele Kommunen sind überschuldet und können keine eigenen Mittel aufbringen. Eine einheitliche 

Regelung auf Bundesebene, durch die Standortkommunen automatisch einen Anteil der EEG-Vergü-

tung erhalten, ist daher vorteilhafter und gerechter. 

➔ Gelder, die für Kosten an Organisation der Gesellschaft und für die Administration des Gesetzes an-

fallen, können ebenfalls anteilig den Anwohnern und Gemeinden als Ausgleichszahlungen fehlen. 

Auch das macht gesellschaftsrechtliche Beteiligungen nicht gerechter.  

➔ Die mit der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung verbundene überbordende Bürokratie bremst den 

Windenergieausbau massiv und bläht das Gesetz unnötig auf.  

➔ Überbordende Bürokratie zeigt sich u. a. bei der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung in Form eines 

hohen Prospektierungsaufwands, der sehr zeit- und aufwandsintensiv mit Kosten i.H.v. bis zu 

200.000 Euro. Darüber hinaus ist dieser erst durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht aufwendig zu prüfen. Dies kann zu Verzögerungen von bis zu sechs Monaten führen. Die Mittel 

stehen dann nicht mehr den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.  

➔ Bei gleichzeitig vorherrschenden eklatanten Fachkräftemangel der Branche ist eine derart auf-

wendige und personalintensive Umsetzung hinderlich für die Beschleunigung der Energiewende. 

➔ Die Entscheidung, ob eine Ausnahme vom Gesetz zulässig ist, liegt im Ermessen der zuständigen Be-

hörde, ohne dass klar ist, nach welchen Kriterien die Ermessensentscheidungen zu treffen sind. Die 

Einzelfallprüfung sowie die Prüfdauer von bis zu 8 Monaten hindern zudem Vorhabenträger an der 

zügigen Projektumsetzung und der schnellen Umsetzung der Energiewende. Damit gefährdet eine 

solche Regelung die Planungs- und Investitionssicherheit. 

➔ Die Ermittlung der Meldedaten kaufberechtigter Einwohner durch die Meldeämter ist ebenfalls zeit-

aufwendig, zum Teil unpräzise und sehr fehleranfällig. Und dadurch auch ungerecht. Zu dem sorgen 

Sonderfälle wie Soldaten in Kasernen ohne Heimatbezug zur Meldeadresse, fluktuierende Einwoh-

nerzahlen u. a. durch Senioren- und Studentenheime, Mehrfamilienhäuser auf der Fünfkilometer-

grenze, vormundschaftliche Genehmigungen für Minderjährige usw. für weitere Verzögerungen und 

ggf. Ungleichbehandlungen. 

➔ Der bürokratische Aufwand zur Ermittlung der Werte der Vermögensgegenstände der Gesellschaft 

nach einem Sachwert- und nach einem Ertragswertfahren mittels Gutachten durch öffentlich be-

stellte Wirtschaftsprüfer sowie die Einzelfallprüfung durch eine Behörde (in MV das Wirtschaftsmi-

nisterium) vor Herausgabe an die Kaufberechtigten (und bei Zweifeln ggf. die Beauftragung eines 

weiteren Gutachtens auf Kosten des Vorhabenträgers) kann die Projektumsetzung um weitere wert-

volle Monate verzögern. Zudem bindet es unnötig Personal, das anderweitig fehlt, z.B. in den Geneh-

migungsbehörden. 
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➔ Der Zeitpunkt von Berichts- und Informationspflichten bereits nach Start des BImSchG-Verfahrens, 

z.B. dass die Kommunen nach Teilnahme an einer Ausschreibung schon über die Investitionskosten 

informiert werden müssen, widerspricht der Unternehmenspraxis. Offerten an die Kaufberechtigten 

können frühestens erst zwei Monate vor Inbetriebnahme der jeweiligen Anlage erfolgen. Dazu muss 

allerdings zuvor erst eine Informationsveranstaltung für die Einwohner durchgeführt werden.  

➔ Die hohe Komplexität der gesellschaftlichen Beteiligung führt zu Wettbewerbsverzerrungen, da 

große Vorhabenträger trotz aller überbordenden Bürokratie leichter mit ihr fertig werden als Vorha-

benträger mit wenig Personal oder professionellen Strukturen. 

 

Kommunale Perspektive 
 

Antwort auf Frage 14 hinsichtlich Mitspracherechts und aktiven Handlungsmöglichkeiten der beteiligungs-

berechtigten Gemeinden 

➔ Grundsätzlich begrüßen wir vom Ansatz her die Möglichkeit zum Aushandeln direkter oder indirekter 

Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der Beteiligungsvereinbarung zwischen beteiligungsberech-

tigten Personen und Gemeinden und dem Vorhabenträger.  

➔ Die Entscheidung über die Wahl der Mittel zur Beteiligung sollte aber, wie in Niedersachsen mit Ge-

setz vom 17. April 2024 beschlossen, final beim Vorhabenträger liegen. Ist dies nicht möglich, muss 

die einseitige Verpflichtung der Vorhabenträger zur Beteiligung (vgl. § 7 Abs. 1) zwingend um eine 

Einigungsverpflichtung der Standortgemeinden mit dem Vorhabenträger ergänzt werden.  

Begründung: 

Ziel der verpflichtenden Offerte durch die Vorhabenträger sollte es sein, in der Praxis bereits existierende 

und erprobte freiwillige Teilhabeformen für die lokal betroffene Bevölkerung und die Gemeinden als un-

mittelbare und niedrigschwellige Form der finanziellen Beteiligung umzusetzen. Die Verpflichtung zur 

Abgabe eines angemessenen Angebots kann über verschiedene finanzielle Formen der Beteiligung von 

Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt werden. Diese unterscheiden sich jedoch enorm 

in der Administration (bürokratischem Aufwand), vom finanziellen Risiko für die Beteiligten sowie von 

der tatsächlichen Partizipation. Den Vorhabenträgern muss es daher freistehen, die Art der Beteiligungs-

form selbst zu bestimmen. Angebote wie Direktzahlungen z.B. in Form eines Ökostrombonus sind daher 

auch nicht 1:1 mit Angeboten für gesellschaftsrechtliche Beteiligungen oder der entgeltlichen Überlas-

sung eines Teils der Anlagen vergleichbar, da sie wesentlich unbürokratischer, risikoärmer und partizipa-

tiver sind als diese. Direktzahlungen steigern damit umso mehr die Akzeptanz und ermöglichen erst lo-

kale Teilhabe und Wertschöpfung, ohne jemanden auszuschließen. Damit sollte der Vorhabenträger über 

das WIE im Rahmen der genannten Beteiligungsmöglichkeiten nach § 3 Abs. 4 entscheiden können. Da-

gegen sollte das Gesetz das Ob regeln und die Angemessenheit sicherstellen. Dahingehend ist es ange-

bracht, in § 3 Abs. 4 die Beteiligungsmöglichkeiten abschließend zu regeln. 

Antwort auf Frage 15, nach der möglichen Gefahr, ob Zahlungen nach der Ersatzabgabe im Haushalt ver-

bleiben könnten 

➔ Diese Gefahr besteht nicht. Zum einen, weil die Gelder als Sonderabgabe mit einer Zweckbindung 

versehen sind (§ 7 Abs. 3). Zum anderen, weil die Gemeinden jederzeit mit dem Vorhabenträger 

Verhandlungen zum Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung aufnehmen können (§ 7 Abs. 5). 
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Antwort auf Frage 16, nach welchen Kriterien die Mittel vergeben werden sollten 

➔ Die Mittel sind wegen ihrer Zweckbindung für den Klimaschutz und den Ausbau Erneuerbarer Ener-

gien einzusetzen und so unbürokratisch wie möglich zu vergeben. 

➔ Darüber hinaus können sie dazu dienen, andere Fördermittel des Bundes, z.B. aus dem Klima- und  

Transformationsfonds in diesen Bereichen für M-V zu generieren und damit eine mehrfache Hebel-

wirkung zu entfalten. 

Antwort auf Frage 17, welche Möglichkeiten zur Einführung einer „Grundsteuer-E“ oder vergleichbarer 

Abgaben bestehen 

➔ Keine. Die weitere Belastung führt zur Verhinderung von Projekten, ohne Vorteile für die Kommunen. 

Es wird zudem auf die Antwort zu den Fragen 1-4 verwiesen. 

➔ Den Rahmen für eine Grundsteuerreform stellt der Bund mit dem Grundsteuergesetz. Reformen sind 

äußerst komplex, wie die letzte Grundsteuerreform gezeigt hat. Eine „Lex Erneuerbare“ damit schaf-

fen zu wollen, dürfte mit erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken einhergehen. Das gleiche gilt 

für andere Formen von Abgaben.  

Antwort auf Frage 18, zu weiterführenden steuerlichen Regelungen, mit denen die Einnahmesituation ver-

bessert werden könnte 

➔ Durch die Ermöglichung der Projekte und eine angemessenere Beteiligungshöhe ist eine bestmögli-

che Partizipation der Gemeinden sicherzustellen. 

➔ Je weniger Kosten die Projekte dabei belasten, umso schneller können Gemeinden z.B. von der Ge-

werbesteuer profitieren. 

 

Verwaltung und Digitalisierung 
 

Antwort auf Frage 20, welche Beteiligungsform am wenigsten bürokratisch und datenschutzsicher ist und 

welche kosten ggf. anfallen 

➔ Wir sprechen uns ausnahmslos für per Gesetz definierte Direktzahlungen an Gemeinden oder Bür-

gerinnen und Bürger aus, weil sie unbürokratischer, risikoärmer und damit sozial gerechter sind als 

z.B. jede Form der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung. 

➔ Zudem wird auf die Antwort zu Frage 12 verwiesen. 

Antwort auf Frage 21, ob der Entwurf eine bürokratische Entlastung darstellt 

➔ Der Entwurf in seiner jetzigen Form stellt eine bürokratische Belastung für Gemeinden und Vorha-

benträger dar. Im Bundeslandvergleich ist er das mit Abstand bürokratischste, umfangreichste und 

komplizierteste Gesetz überhaupt. 

➔ Der Gesetzentwurf bedroht damit die Akteursvielfalt und benachteiligt vor allem in M-V ansässige 

kleine und mittelständische Unternehmen, da es deren Projekten unwirtschaftlich macht und einen 

hohen personellen und finanziellen Aufwand bedeutet. Bei zunehmender Personalnot und Fachkräf-

temangel. 

Antwort auf Frage 22, wie die Kontrolle der Beteiligungsvereinbarung erfolgen kann und sollte 

➔ Die Kontrolle sollte stichprobenhaft und so unbürokratisch wie möglich erfolgen. 
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➔ Die Einreichung des Beteiligungsangebots sowie des Abschlusses an das zuständige Ministerium ist 

dabei mehr als ausreichend. 

Antwort auf Frage 23, ob eine digitale Erfassung der Beteiligungsansprüche und ein jährlicher Nachweis 

per Onlineplattform zur Vereinfachung und Transparenz dient 

➔ Der Entwurf enthält in diesem Sinne bereits eine entsprechende Regelung im Rahmen des Energie-

atlas (vgl. § 17 Abs. 1). 

Antwort auf Frage 24, wie sich verhindert lässt, dass die Regelungen übermäßig bürokratisch und intrans-

parent werden 

➔ Durch eine Regelung, nach der der Anspruch des Gesetzes durch eine Direktzahlung an die Gemeinde 

in Höhe von 0,3 ct/kWh, davon 0,2 ct/kWh nach § 6 EEG, erfüllt werden kann. 

➔ Vorbildlich war hier das erste Brandenburger Beteiligungsgesetz von 2019 was Umfang, Regelungs-

inhalt und Rechtssicherheit anbetraf. 

 

Akzeptanz und Bürgerbeteiligung 
 

Antworten auf die Fragen 25 und 26, ob eine Zahlungshöhe von jeweils 0,2 ct/kWh für Akzeptanzsteige-

rung sorgt (25) und nach dem Einfluss der direkten Partizipation auf die Akzeptanz (26) 

➔ Den Wunsch von Politik und Gesellschaft zur noch stärkeren Steigerung der Akzeptanz und lokaler 

Wertschöpfung durch eine höhere Beteiligung von Gemeinden und Bürgerinnen und Bürgern (§3 

BüGembeteilG M-V) am Ausbau der Windenergie vor Ort erkennen wir ausdrücklich an. 

➔ Grundsätzlich genießen erneuerbare Energien in Deutschland bei der überwiegenden Mehrheit der 

Bevölkerung eine hohe Akzeptanz. Dort, wo bereits Anlagen stehen, ist diese sogar in den allermeis-

ten Fällen noch höher. 

➔ Die Akzeptanzmaßnahmen sollten zeitlich begrenzt werden. Wie jede andere Infrastrukturmaß-

nahme sollten auch Wind- und Solaranlagen zeitnah zum natürlichen Erscheinungsbild von Kultur 

und Landschaft zählen und damit die einseitige Praxis der finanziellen Belastung von Projekten be-

endet werden. Zumal die Anlagen als temporäre Bauten mit temporärer Genehmigung gelten und 

die Rückbauverpflichtung den Betrieb zeitlich begrenzt. 

➔ Wir verweisen an dieser Stelle auch auf die Antwort zu den Fragen 1-4. 

➔ Gerade für Solarparks wirkt jede Zusatzbelastung unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit dieser Pro-

jekte und gefährdet den Ausbau. Zusätzliche Kosten führen zu weiteren Standortnachteilen und ver-

ringern die Wettbewerbsfähigkeit von Solarparks in M-V gegenüber Projekten in Süddeutschland 

weiter. Darüber hinaus gelten bei PV-FFA nicht die gleichen Akzeptanzmaßstäbe wie bei Windener-

gieanlagen, da von PV-Anlagen keine Emissionen ausgehen und die allgemeine Akzeptanz in der Be-

völkerung für diese Technologie sogar noch höher ist als bei der Windenergie an Land. 

Antwort auf Frage 27, welche Vor- und Nachteile in einer direkten Beteiligung der Bürgerschaft gegenüber 

einer Beteiligung der Gemeinden bestehen 

➔ Als gewählte Volksvertreter üben Gemeinden das Haushaltsrecht aus. Direktzahlungen sollten daher 

und wegen des geringeren bürokratischen Aufwandes ausschließlich an diese gezahlt werden.  
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➔ Das Subsidiaritätsprinzip sollte vor dem Prinzip der individuellen Vorteilsnahme und den sognannten 

„Betroffenen“ in unmittelbarer Anlagennähe stehen. So lässt sich das Prinzip „Goldene Toilettende-

ckel“ verhindern, in dem Wenige überproportional profitieren, während die allgemeine Daseinsvor-

sorge zu kämpfen hat. 

➔ Zahlungen an die Bürgerinnen und Bürger sind die second-best-Variante, wenn die Abwicklung über 

die Gemeinden erfolgt, erfordern aber einen erheblichen Mehraufwand, der gerade bei wenigen Be-

günstigten schnell unverhältnismäßig wird, z.B., wenn Anzahl der Begünstigten und Zahlungshöhe 

jeweils gering ausfallen. 

Antwort auf Frage 28, ob die Beteiligungshöhe aus kommunaler Sicht ausreicht, um Akzeptanz zu fördern 

➔ Geld allein fördert keine Akzeptanz. 

➔ Der EE-Ausbau ist auch eine Frage des „Mindsets“. In anderen Regionen Deutschlands wird der Aus-

bau als Chance gesehen und proaktiv mitgestaltet. Bis hin zu Zahlungen von Kindergartengebühren, 

Weihnachtsgeld und anderen Zuschüssen. 

➔ Ohne Projekte gibt es keine Zahlungen. Die vorgesehenen Höhen werden den Großteil der Projekte 

verhindern (vgl. Antwort Frage 1 bis 4). 

Antwort auf Frage 29, welche Wirkung Strompreiserlösgutschriften oder direkte Auszahlungen zu kommu-

nalen Beteiligungsfonds haben 

➔ „Kommunale Beteiligungsfonds“ sind bürokratisch, risikobehaftet und sozial ungerecht im Verhältnis 

zu Direktzahlungen. 

➔ Direktzahlungen sind gegenüber Strompreiserlösgutschriften zu bevorzugen, da sie der Gemeinde 

oder den Bürgerinnen und Bürgern die Entscheidung über die Verwendung der Mittel selbst überlas-

sen. 

➔ Ansonsten wird auf die Antworten auf die Fragen 12 und 20 verwiesen. 

 

Rechtssicherheit und Transparenz 
 

Antwort auf Fragen 30 und 31, ob Unter- und Obergrenzen, die gesellschaftsrechtliche Beteiligung und 

einheitliche Anwendung von Standardmodell und freien Modell hinreichend klar geregelt sind (30) und die 

Rechtssicherheit sowie mögliche Klagen (31) 

➔ Der Gesetzentwurf vereint die schlechtesten Aspekte aller Beteiligungsgesetze miteinander, in dem 

er an den gescheiterten Parametern des BüGem 1.0 zur gesellschaftsrechtlichen Beteiligung festhält 

und mit komplizierten Beteiligungsverhandlungsregeln, Standardmodellen sowie anderen Beteili-

gungsformen kombiniert. 

➔ Es ist damit alles andere als rechtssicher. Klagen sind daher nicht nur von Vorhabenträgerseite, son-

dern auch von kommunaler Seite wahrscheinlich. 

➔ Die Höhen der Beteiligung stellen zudem einen Eingriff in die Berufsfreiheit nach Art. 12 des Grund-

gesetzes dar (vgl. dazu auch Antwort auf Frage 5). 

Antwort auf Frage 32, welche Gründe gegen verbindliche Transparenzpflichten sprechen 

➔ Keine, insofern sich der bürokratische Aufwand in Grenzen hält und auf sowieso bereitzustellende 

Unterlagen abgestellt wird. Dies ist mit der Transparenzregelung in § 17 Abs. 1gewährleistet. 
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Vergleichsperspektiven 
 

Antwort auf Frage 33, wie wichtig pflichtige und verbindliche Regelungen für Gemeinden und betroffene 

Bürgerinnen und Bürger auf Bundesebene sind 

➔ Wir präferieren statt eines Flickenteppichs an Länderregelungen für weitere finanzielle Beteiligungen 

einheitliche gesetzliche Regelung auf Bundesebene oder aber eine entsprechend einheitliche Rege-

lung in allen Ländern. Dabei sollte die Regelung an § 6 (a) oder 22 (b) EEG anknüpfen. Die Höhe der 

Beteiligung sollte dabei für alle Bundesländer identisch sein, um in den EEG-Ausschreibungen keine 

Nachteile zu haben (vgl. Antwort auf Fragen 1 bis 4). 

➔ Die Bundesregierung wurde mit dem Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages zum Ener-
giesofortmaßnahmenpaket vom 5. Juli 2022 und zuletzt durch den Beschluss der EnergieministerIn-
nen und -senatorInnen der Länder vom 29. März 2023 gebeten, die Möglichkeit einer bundesweit 
verpflichtenden Ausgestaltung der finanziellen kommunalen Beteiligung nach § 6 EEG zu prüfen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat diese Anträge seinerzeit aufgenommen und 
durch ein Rechtsgutachten der Universität Augsburg prüfen lassen. Eine verpflichtende Ausgestal-
tung des § 6 EEG auf Bundesebene ist danach vor allem aufgrund erheblicher finanzverfassungsrecht-
licher Bedenken nicht möglich. Es bestünde das Risiko, dass die Zahlungen als unzulässige Sonderab-
gabe gewertet würden. Vor allem aber würde eine verbindliche Bundesregelung zu einem Mittelfluss 
vom Bund an die Gemeinden führen, der gegen das Verbot der unmittelbaren Kommunalfinanzie-
rung durch den Bund verstößt. Denn die Erstattung der finanziellen Beteiligung wird über das EEG-
Konto finanziert. Davon unberührt ist, dass der Bundesgesetzgeber den Rahmen zur Ausgestaltung 
von Beteiligungsgesetzen der Länder bestmöglich regulieren und vereinheitlichen sollte. Denn die 
Möglichkeit des Bundes, über eine Ergänzung im EEG einen bundeseinheitlichen Rahmen für Beteili-
gungszahlungen an BürgerInnen zu setzen, wurde im Rechtsgutachten nicht untersucht. So wäre es 
verfassungsrechtlich zulässig, dass die Länder eine alleinige verpflichtende Zahlungspflicht gegen-
über Kommunen einführen. Das Rechtsgutachten trifft keine Aussage dazu, ob alle neu geplanten 
Beteiligungsgesetze der Länder verfassungsgemäß sind.  

 
Antwort auf Frage 34, welche Beteiligungsregelungen sich in anderen Bundesländern oder EU-Staaten be-
währt haben 

➔ Bewährt hat sich vor allem das erste Brandenburger Beteiligungsgesetz von 2019. Auch die Rege-

lungen in Bayern, Saarland, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind sinnvoller, weil sie klare Zahlungs-

verpflichtungen enthalten, mit denen der gesetzliche Anspruch abgegolten werden kann. Auch 

eine Anrechnung von § 6 EEG auf die Zahlungshöhe ist dort jeweils verankert. 

Antwort auf Frage 35, welche Auswirkungen das Gesetz auf den Hochlauf der grünen Wasserstoffwirt-

schaft 

➔ Der Hochlauf der grünen Wasserstoffwirtschaft wird durch das Gesetz in M-V de facto unmöglich 

gemacht (vgl. dazu auch die Antwort zu den Fragen 1-5). 

 

Gesamtbewertung und Änderungsbedarf 
Die Antwort auf die Fragen 36 bis 39 wird wegen ihres Sachzusammenhangs unter „Zum Gesetzentwurf im 

Einzelnen gemeinsam beantwortet. 
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Zum Gesetzentwurf im Einzelnen 
 

§§ Bewertung Änderungsbedarf 

Teil I Allgemeine Bestimmungen § 1 bis 2  

§ 1 Anwen-
dungsbereich 
 
Übergangsfrist 
ausweiten, um 
bereits getä-
tigte Investiti-
onen nicht zu 
entwerten und 
Antragsstau zu 
verhindern 
 

Die aktuell geplante Regelung der Anwendbarkeit bei 
sämtlichen Anlagen, die nach Inkrafttreten genehmigt 
werden, entwertet laufende und geplante Investition 
und zieht bestehende Verträge in Zweifel. Änderungen 
wären zu diesem späten Zeitpunkt nur mit erhebli-
chem wirtschaftlichem, bürokratischem und personel-
lem Mehraufwand möglich. Dem Zeitpunkt der Geneh-
migungserteilung ist ein mehrjähriger Planungsprozess 
vorausgegangen. Die wirtschaftliche Grundlage ist da-
mit am Ende der Genehmigungserteilung häufig eine 
völlig andere. Wir plädieren daher dafür, Vorhaben 
von der Neufassung auszunehmen, die einen Antrag 
auf Erteilung einer Genehmigung eingereicht haben. 
(vgl. Alternativ § 19) 
Alternativ sollte Vorhabenträger, die bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes einen vollständigen 
Genehmigungsantrag eingereicht haben, mindestens 
eine Wahlmöglichkeit eröffnet werden, ob sie die Be-
teiligung auf Basis des alten oder des neuen BüGembe-
teilG analog den Gesetzen in anderen Ländern ab-
schließen wollen.  
Mindestens sollte die Anwendbarkeit dieses Gesetzes 
auf Windenergieanlagen begrenzt werden, die nach In-
krafttreten dieses Gesetzes eine bestätigte Vollständig-
keitserklärung im Genehmigungsverfahren erhalten 
haben.  
Verzögerungen im Genehmigungsverfahren, um Ge-
meinden Zugang zu höheren Beteiligungen zu ermögli-
chen oder Projekte durch Forderungen zu verhindern, 
kann durch die Änderungen begegnet werden. 

Ergänzung § 1 Abs. 1 Satz 2 
NEU: „Dieses Gesetz findet 
über § 1 Abs. 1 hinaus keine 
Anwendung auf Anlagen, für 
die vor dem Datum des In-
krafttretens ein Antrag auf 
Erteilung einer Genehmigung 
eingereicht wurden.“ 
Siehe auch § 19  
 
Alternativ Ergänzung NEU: 
„Für Windenergieanlagen, die 
bis zum 31.12.2026 eine Ge-
nehmigung nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz 
eingereicht haben, gilt wahl-
weise das Bürger- und Ge-
meindebeteiligungsgesetz 
vom 18. Mai 2016, das zuletzt 
vom 26. Juni 2021 geändert 
worden ist, oder mit Inkraft-
treten die Neufassung vom 
[Datum].“ 
 

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 
 
Zahlungen für 
PV-FFA auf § 6 
EEG beschrän-
ken 

Sollen weiterhin Investitionen nach M-V fließen und (In-
dustrie-)Arbeitsplätze bestehen bleiben und geschaffen 
werden, ist auf eine verpflichtende Beteiligung von Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen über die Vorgaben von § 6 
Abs. 2 EEG hinaus zu verzichten. Eine Beteiligung in den 
geplanten Ausmaßen nach § 8 würde das Aus aller EEG-
vergüteten Projekte bedeuten. Anders als bei Wind-
energie erhalten PV-FFA nach dem EEG keinen Aus-
gleich bei der Standortgüte und sind gegenüber son-
nenreicheren Standorten im Süden Deutschlands bei 
den Ausschreibungen systematisch benachteiligt. Da-
her bewegen sich viele Projektkonstellationen schon 
heute unterhalb der Wirtschaftlichkeitsschwelle, die im 
Markt vor allem durch Kostensteigerungen aufgrund 
gestiegener Zinsen, der teuren Beschaffung von u. a. 

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 strei-
chen 
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Hoch- und Mittelspannungstechnik wie Umspannwer-
ken, Bau und Betrieb sowie durch hohe Pachten verur-
sacht werden. Jede Zusatzbelastung wirkt unmittelbar 
auf die Wirtschaftlichkeit dieser Projekte und gefährdet 
den Ausbau. Zusätzliche Kosten führen zu weiteren 
Standortnachteilen und verringern die Wettbewerbs-
fähigkeit von Solarparks in M-V gegenüber Projekten in 
Süddeutschland weiter. Darüber hinaus gelten bei PV-
FFA nicht die gleichen Akzeptanzmaßstäbe wie bei 

Windenergieanlagen, da von PV-Anlagen keine Emissi-
onen ausgehen und die allgemeine Akzeptanz in der 
Bevölkerung für diese Technologie sogar noch höher ist 
als bei der Windenergie an Land.  
Aufgrund der grenzwertigen Wirtschaftlichkeit und der 
Nachteile im bundesweiten Wettbewerb ist - um den 
notwendigen PV-FFA-Ausbau nicht zu gefährden - da-
her dringend davon abzuraten, Solarparks in M-V über 
§ 6 EEG hinaus zusätzlich mit Kosten zu belasten, die 
weder erforderlich noch darstellbar sind. 
Dies gilt auch für Projekte in der Direktvermarktung. 
Die Dekarbonisierung von Unternehmen und Industrie 
würde geschwächt, die Neuansiedlung von auf Erneu-
erbare Energien angewiesene Unternehmen gefähr-
det. Kommunen, die willens sind, PV-FFA zu bauen, 
würden enttäuscht, weil langfristig geplante Vorhaben 
nicht realisiert würden. Jahrelange Planungen würden 
zudem damit wirtschaftlich entwertet. Das greift in die 
Berufsfreiheit der Vorhabenträger ein und wäre 
rechtswidrig. (vgl. § 3 Abs. 3 und § 8) 

§ 1 Abs. 4 Nr. 2 
 
Eigenversor-
gung von In-
dustrie, Re-
chenzentren, 
Gewerbe und 
Dienstleistun-
gen stärken 

Wir begrüßen den Ansatz, Windenergieanlagen, die 
überwiegend der Eigenversorgung eines oder mehre-
rer Betriebe oder eines Baugebiets dienen, vom Ge-
setz auszunehmen. Um dem Ziel der Landesregierung 
die Industrie schnellstmöglich mit erneuerbaren Ener-
gien zu versorgen und damit zu dekarbonisieren ge-
recht zu werden, muss zwingend festgehalten und 
dieser klarstellend ergänzt werden. Nach der aktuell 
vorgeschlagenen Regelung sind Windenergieanlagen, 
die nach § 35 Absatz 1 des Baugesetzbuches als un-
selbstständiger Teil eines im bauplanungsrechtlichen 
Außenbereich privilegierten Betriebes genehmigungs-
fähig sind, von der Regelung ausgenommen. Klarstel-
lend sollte diese Regelung auch für solche Windener-
gieanlagen gelten, die der Eigenversorgung eines oder 
mehrerer Betriebe oder eines Baugebiets dienen, diese 
Regelung gelten. 
Dem etwaigen Argument, Bürgerinnen und Bürger 
könnten nicht zwischen „Unternehmensanlagen“ und 
sonstigen Windenergieanlagen unterscheiden, so dass 
die Akzeptanz mit der Ausnahme leiden würde, darf 
nicht stattgegeben werden.  

Ergänzung von bisher § 1 
Abs. 4 Nr. 2 NEU: 
„Windenergieanlagen, die 
nach § 35 Absatz 1 Nummer 
1 des Baugesetzbuches in der 
Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 221) geändert worden 
ist, als unselbstständiger Teil 
eines im bauplanungsrechtli-
chen Außenbereich privile-
gierten Betriebes genehmi-
gungsfähig sind sowie für 
Windenergieanlagen, die der 
Eigenversorgung eines oder 
mehrerer Betriebe oder eines 
Baugebiets dienen. Darüber 
hinaus für Anlagen, die in-
nerhalb eines im jeweiligen 
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Wind- und Solarenergieanlagen, welche ihren Strom 
über Direktstromlieferungen und PPA-Verträge ver-
markten und Unternehmen versorgen, sollten zum 
Wohle des Wirtschaftsstandortes M-V von der Beteili-
gungsverpflichtung ausgenommen werden, um eine 
schnellere Versorgung von Gewerbe und Industrie mit 
günstiger erneuerbarer Energie und einem günstigen 
Industriestrompreis zu ermöglichen. Wirtschaft und In-
dustrie tragen zur Schaffung und zum Erhalt von Ar-
beitsplätzen bei. Windenergieanlagen, die Unterneh-
men mit vergünstigtem erneuerbarem Strom versor-
gen, machen diese Unternehmen vor Ort zukunfts- und 
wettbewerbsfähig, erhöhen Steuereinnahmen und sor-
gen für Teilhabe und Wertschöpfung. Das steigert in be-
sonders hohem Maß die Akzeptanz zusätzlich. 
Ausnahmen analog zum Bürgerenergiegesetz NRW 
würden dem Wirtschaftsstandort M-V mindestens glei-
che Wettbewerbsbedingungen verschaffen.  
Zusätzliche Abgabeverpflichtungen für Direktstromlie-
ferungen und PPAs gefährden hingegen die Finanzie-
rung von Projekten und machen den Bezug von erneu-
erbarem Strom auf der Nachfrageseite teurer. Dem oh-
nehin erst gerade im Entstehen befindliche PPA-Seg-
ment droht sonst die Gefahr, ausgebremst zu werden. 
Ohne Ausnahmen würde es schwierig, günstige Strom-
preise für die Industrie vor Ort bereit zu stellen. Die 
staatlichen Kosten für die Energiewende würden statt-
dessen steigen, da ein größerer Teil des Stroms weiter-
hin öffentlich durch das EEG gefördert werden müsste. 
Die Ausnahme sollte zum Wohle des Wirtschafts- und 
Industriestandortes M-V auch für Direktstromlieferun-
gen gelten. Für sog. Onsite-PPAs (direkte physische 
Stromlieferung, kein Bilanzgeschäft) werden große Ab-
nehmer benötigt, die den Strom auch zu Spitzenlastzei-
ten gut abnehmen können. Eine Ausnahme nur von 
PPAs, die auf Direktbelieferung von Betrieben in klei-
nem Umkreis bzw. räumlichen Bezug beruhen, hilft nur 
in den seltensten Fällen. 
Daher sollten Ausnahmen vom Gesetzentwurf für Pro-
jekte gelten, die keine EEG-Vergütung erhalten und de-
ren Zahlungen von 0,2 Cent/kWh gemäß § 6 EEG nicht 
erstattungsfähig sind. Ansonsten würde sowohl auf 
der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite das In-
strument der PPAs durch eine verpflichtende Beteili-
gung unattraktiver und das Ziel günstiger Industries-
trompreise konterkariert. 

Regionalplan festgelegten 
Bereichs für gewerbliche 
oder industrielle Nutzungen 
(GIB) liegen.“ 
 

§ 1 Abs. 4 Nr. 4 
 
Ausnahme 
streichen 

Es erschließt sich nicht, warum Bürgerenergiegesell-
schaften von der Beteiligungsverpflichtung ausgenom-
men werden. So können andere Beteiligungsinstru-
mente wesentlich „akzeptanzstärker“ sein, als für 
diese behauptet, da andere Beteiligungsformen einen 

§ 1 Abs. 4 Nr. 4 streichen 
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breiteren Kreis an Beteiligungsberechtigten in der Lage 
sind einzubinden. Sie sind damit sozial gerechter und 
akzeptanzfördernder als Gesellschaften und unbüro-
kratischer zu organisieren.  

§ 1 Abs. 4 Nr. 5 
 
Ausnahme er-
halten und er-
gänzen 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass besondere Solaranla-
gen im Sinne des § 37 Abs. 3 Nr. 3 des EEG von der 
Verpflichtung ausgenommen werden sollen. Daran ist 
zwingend festzuhalten, da z.B. Agri-PV-Anlagen gerade 
erst einen Markthochlauf erfahren, deren Förderung 
durch das Solarpaket I noch unter der Vorgänger-Bun-
desregierung der beihilferechtlichen Genehmigung 
harrt, bis Deutschland einen Refinanzierungsmechanis-
mus oder ähnliches im Strommarkt eingeführt hat. 
Ausnahmen sollten auch für Stromlieferungen an Un-
ternehmen gelten (vgl. § 1 Abs. 4 Nr. 2) 

 

§ 1 Abs. 4 Nr. 6 
NEU 

vgl. Bewertung § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Ergänzung § 1 Abs. 4 Nr. 6 
NEU: 
„PV-Freiflächenanlagen im 
Sinne des § 3 Nummer 31 des 
Erneuerbare-Energien-Geset-
zes.“ 

§ 1 Abs. 3 
 
Bürokratie 
vermeiden 
 
 

Der einmalige Zeitpunkt zur Ermittlung der Hauptwoh-
nung für die Einwohnerinnen und Einwohner ist zu be-
grüßen. Er reduziert den bürokratischen Aufwand er-
heblich, wenn, wie in § 3 Abs. 8 angegeben, eine Zah-
lungsverpflichtung über die Dauer des Betriebs der An-
lage besteht. Ein jährlicher Nachweis über den An-
spruch auf Auszahlung wäre nur dann zu rechtfertigen, 
wenn dieser über die jeweilige beteiligungsberechtigte 
Gemeinde erfolgen würde, die über die jeweils aktuel-
len Meldedaten verfügt und z.B. über einen Dienstleis-
ter einen Nachweis über den Personalausweis sowie 
die Kontodaten einholen könnte. Dieser bürokratische 
Aufwand ist jedoch nicht notwendig und macht den 
Gesetzentwurf an dieser Stelle einfacher und schlan-
ker.  
Eine etwaige jährliche Verpflichtung zur Ermittlung der 
Hauptwohnung auf Seiten des Vorhabenträgers lehnen 
wir daher ab. Zuziehende Personen haben hingegen 
selbst die Entscheidungsfreiheit gegenüber ansässigen 
Personen, ob sie in die Nähe von Windenergieanlagen 
wohnen möchten oder nicht.  
 
Einen Vorschlag zur Regelung und rechtlichen Klarstel-
lung der Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwoh-
ner siehe § 1 Abs. 1. 

§ 1 Abs. 3 sollte wie folgt ge-
ändert werden: 
„Einwohnerinnen und Ein-
wohner sind diejenigen natür-
lichen Personen, die ihre 
Hauptwohnung nach dem § 
21 Bundesmeldegesetz über 
den gesamten Zeitraum der 
Zahlungsverpflichtung nach 
§ 3 Abs. 8 innerhalb des Ge-
meindegebietes einer beteili-
gungsberechtigten Gemeinde 
haben. Bei Windenergievor-
haben ist der maßgebliche 
Zeitpunkt zur Ermittlung der 
Hauptwohnung die Bekannt-
gabe der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung. Bei 
einem Vorhaben von Freiflä-
chenanlagen ist der maßgeb-
liche Zeitpunkt zur Ermittlung 
der Hauptwohnung die Be-
kanntgabe des Satzungsbe-
schlusses über den Bebau-
ungsplan oder, wenn kein Be-
bauungsplan erforderlich ist, 
die Bekanntgabe der Bauge-
nehmigung.“  

§ 1 Abs. 4 Siehe § 1 Abs. 1 Nr. 2 sowie § 2 Abs. 6 NEU § 1 Abs. 4 streichen. 
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§ 1 Abs. 5 Nr. 5 
 
Ausnahme er-
halten und er-
gänzen 

Sollten PV-FFA weiter unter das Gesetz fallen, begrü-
ßen wir ausdrücklich, dass besondere Solaranlagen im 
Sinne des § 37 Abs. 3 Nr. 3 des EEG von der Verpflich-
tung ausgenommen werden sollen. Daran ist zwingend 
festzuhalten, da z.B. Agri-PV-Anlagen gerade erst einen 
Markthochlauf erfahren, deren Förderung durch das 
Solarpaket I noch unter der Vorgänger-Bundesregie-
rung der beihilferechtlichen Genehmigung harrt, bis 
Deutschland einen Refinanzierungsmechanismus oder 
ähnliches im Strommarkt eingeführt hat. 
Ausnahmen sollten auch für Stromlieferungen an Un-
ternehmen gelten (vgl. § 1 Abs. 4 Nr. 2) 

 

§ 2 Begriffsbe-
stimmungen 

  

§ 2 Absatz 1 
Nr. 1 
 
Rechtssicher-
heit durch 
Klarstellung 
analog EEG 

Wir begrüßen den Ansatz, die Beteiligung auf einen Ra-
dius von 2, 5 Kilometer analog § 6 Abs. 2 Satz 2 EEG zu 
begrenzen. Im Sinne der Klarstellung und der Rechts-
sicherheit wird vorgeschlagen, Absatz 1 analog zu den 
§§ 5 und 6 BürgEnG NRW zu regeln. Damit würden nur 
die Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürger anhand 
des Anteils ihres jeweiligen Gemeindegebiets oder des 
jeweiligen gemeindefreien Gebiets an der Fläche des 
Umkreises der Anlage im Bundesgebiet bedacht und 
die Beteiligungshöhe fair und gerecht sowie vor allem 
rechtssicher geregelt, ohne dass es zu Verteilungsstrei-
tigkeiten der Gemeinden kommt. (vgl. § 2 Abs. 3) 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 streichen. 
Stattdessen einfügen: 
„Beteiligungsberechtigt sind 
alle Gemeinden im Sinne des 
§ 6 Absatz 2 Satz 2 bis Satz 7 
des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes.“ 

§ 2 Abs. 1 Nr. 2  § 2 Abs. 1 Nr. 2 streichen 

§ 2 Abs. 2   

§ 2 Abs. 3 
 
An Vermei-
dung von Bü-
rokratie fest-
halten 
 

Der einmalige Zeitpunkt zur Ermittlung der Hauptwoh-
nung für die Einwohnerinnen und Einwohner ist zu be-
grüßen. Er reduziert den bürokratischen Aufwand er-
heblich, wenn, wie in § 3 Abs. 8 angegeben, eine Zah-
lungsverpflichtung über die Dauer des Betriebs der An-
lage besteht. Ein jährlicher Nachweis über den An-
spruch auf Auszahlung wäre nur dann zu rechtfertigen, 
wenn dieser über die jeweilige beteiligungsberechtigte 
Gemeinde erfolgen würde, die über die jeweils aktuel-
len Meldedaten verfügt und z.B. über einen Dienstleis-
ter einen Nachweis über den Personalausweis sowie 
die Kontodaten einholen könnte. Dieser bürokratische 
Aufwand ist jedoch nicht notwendig und macht den 
Gesetzentwurf an dieser Stelle einfacher und schlan-
ker.  
Eine etwaige jährliche Verpflichtung zur Ermittlung der 
Hauptwohnung auf Seiten des Vorhabenträgers lehnen 
wir daher ab. Zuziehende Personen haben hingegen 
selbst die Entscheidungsfreiheit gegenüber ansässigen 
Personen, ob sie in die Nähe von Windenergieanlagen 
wohnen möchten oder nicht.  
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Einen Vorschlag zur Regelung und rechtlichen Klarstel-
lung der Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwoh-
ner siehe § 1 Abs. 1. 

§ 2 Abs. 1 Nr. 2 Siehe § 1 Abs. 1 Nr. 2 sowie § 2 Abs. 6 NEU § 2 Abs. 1 Nr. 2 streichen 

§ 2 Abs. 4 Siehe § 1 Abs. 1 Nr. 2 sowie § 2 Abs. 6 NEU § 2 Abs. 4 streichen 

§ 2 Abs. 5 Nr. 2  § 2 Abs. 5 Nr. 2 streichen 

§ 2 Abs. 6  § 2 Abs. 6 wie folgt ändern: „ 
Vorhabenträger ist derjenige, 
der die für die Errichtung von 
Windenergieanlagen oder 
Freiflächenanlagen erforderli-
chen Genehmigungen bean-
tragt sowie dessen Rechts-
nachfolger. Ist eine Genehmi-
gung nicht erforderlich, so ist 
Vorhabenträger, wer die Er-
richtung der Windenergiean-
lagen oder Freiflächenanla-
gen beabsichtigt sowie des-
sen Rechtsnachfolger.“ 

Teil II Beteiligung an Windenergievorhaben §§ 3 bis 7 

§ 3 Beteili-
gungsvereinba-
rung 
 
Angemessen-
heit neu defi-
nieren, klare 
Rechtsfolge 
von Verhand-
lungslösung, 
Ersatzbeteili-
gung und 
Straf- bzw. 
Ausgleichsab-
gabe schaffen 

Der gesamte Teil II bedarf der Neufassung mit einer 
klareren rechtlichen Trennung von Verhandlungslö-
sung, sogenannten Standardmodellen und der Ersatz-
beteiligung. Der Entwurf löst keine klare Rechtsfolge 
aus und bietet Fehlanreize zur Ablehnung von Ange-
boten der Vorhabenträger.  
Um Rechtswidrigkeiten zu verhindern und Rechtsicher-
heit (vgl. § 3 Abs. 3) und eine klare Rechtsfolge herzu-
stellen, muss mit der Einhaltung eines sogenannten 
„Standardmodells“ (vgl. ebd.) der gesetzliche An-
spruch analog einer „echten“ Ersatzbeteiligung nach § 
8 BürgEnG NRW abgegolten sein.  

▪ Die Angemessenheit der Beteiligung ist deut-
lich zu begrenzen und in ein sinnvolleres Ver-
hältnis zu setzen, um  

➔ den Strompreis für Haushalte 
und Unternehmen weiter zu 
senken, 

➔ Investitionen in den Standort 
M-V sowie Arbeit und Beschäf-
tigung zu erhalten und auszu-
bauen sowie 

➔ die Projekte und damit die 
Energie- und Klimaziele nicht 
zu gefährden.  

▪ Der Ersatzbeteiligung ist eine „echte“ Ver-
handlungsebene voranzustellen, die Augen-
höhe zwischen den Verhandelnden herstellt 
und rechtlich klar abgrenzt von der Ersatzbe-
teiligung. 
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▪ Die Ersatzbeteiligung selbst darf die Wirt-
schaftlichkeit der Projekte nicht gefährden. 

▪ Als Verhandlungspartner ist eine Standortge-
meinde zu bestimmen. 

▪ Als verhandelnde Gemeinde hat bei Uneinig-
keit der Berechtigten diejenige mit dem höchs-
ten Anteil ihres jeweiligen Gemeindegebiets 
oder des jeweiligen gemeindefreien Gebiets an 
der Fläche des Umkreises der Anlage im Bun-
desgebiet als verhandlungs- und entschei-
dungsberechtigt zu gelten analog der Regelung 
im EEG. 

▪ Erst wenn der Vorhabenträger mutwillig die 
Beteiligungsberechtigen auflaufen lässt, darf 
eine Straf- oder Ausgleichsbeteiligung fällig 
werden. 

▪ Die angemessene Höhe der Beteiligung von 
Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürger 
darf den Wert von 0,2 Cent je tatsächlich pro-
duzierter und eingespeister Kilowattstunde 
nicht überschreiten. Zusätzlich sollten maxi-
mal 0,1 Cent je kWh oder 2.500 Euro je Mega-
watt an die Gemeinde zur Weiterverteilung 
an die Bürgerinnen und Bürger ausgeschüttet 
werden.  

▪ Die Anrechenbarkeit nach § 6 EEG ist zwin-
gend sicherzustellen. Dies gilt auch für die Er-
satzabgabe. 

§ 3 Abs. 1 
 
Verhandlun-
gen auf Au-
genhöhe: Eini-
gungspflicht 
der Standort-
gemeinden er-
gänzen 

Grundsätzlich begrüßen wir vom Ansatz her die Mög-
lichkeit zum Aushandeln direkter oder indirekter Betei-
ligungsmöglichkeiten im Rahmen der Beteiligungsver-
einbarung zwischen beteiligungsberechtigten Perso-
nen und Gemeinden und dem Vorhabenträger. Die 
Entscheidung über die Wahl der Mittel zur Beteiligung 
muss, wie in Niedersachsen mit Gesetz vom 17. April 
2024 beschlossen, final beim Vorhabenträger liegen. 
Ist dies nicht möglich, muss die einseitige Verpflich-
tung der Vorhabenträger zur Beteiligung (vgl. § 7 Abs. 
1) zwingend um eine Einigungsverpflichtung der 
Standortgemeinden mit dem Vorhabenträger ergänzt 
werden. Denn Ziel der verpflichtenden Offerte durch 
die Vorhabenträger sollte es sein, in der Praxis bereits 
existierende und erprobte freiwillige Teilhabeformen 
für die lokal betroffene Bevölkerung und die Gemein-
den als unmittelbare und niedrigschwellige Form der 
finanziellen Beteiligung umzusetzen. Die Verpflichtung 
zur Abgabe eines angemessenen Angebots kann über 
verschiedene finanzielle Formen der Beteiligung von 
Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt 
werden. Diese unterscheiden sich jedoch enorm in der 

Ergänzung § 3 Abs. 1 Nr. 1 
NEU: „Die Beteiligungsbe-
rechtigten sind verpflichtet 
ein Angebot des Vorhaben-
trägers anzunehmen, wenn 
die vorgelegte Beteiligungs-
vereinbarung den Wert nach 
§ 3 Abs. 3 berücksichtigt oder 
der Wert des Angebots die 
Angemessenheitsschwelle 
übersteigt.“  
 



Stellungnahme Gesetzentwurf der Landesregierung zur Beteiligung der Gemeinden sowie deren                                            

Einwohnerinnen und Einwohnern an den Erlösen des Windenergie- und Solaranlagenausbaus in                                  

Mecklenburg-Vorpommern - Drucksache 8/5436 - 

19 
 

Administration (bürokratischem Aufwand), vom finan-
ziellen Risiko für die Beteiligten sowie von der tatsäch-
lichen Partizipation. Den Vorhabenträgern muss es da-
her freistehen, die Art der Beteiligungsform selbst zu 
bestimmen. Angebote wie Direktzahlungen z.B. in 
Form eines Ökostrombonus sind daher auch nicht 1:1 
mit Angeboten für gesellschaftsrechtliche Beteiligun-
gen oder der entgeltlichen Überlassung eines Teils der 
Anlagen vergleichbar, da sie wesentlich unbürokrati-
scher, risikoärmer und partizipativer sind als diese. Di-
rektzahlungen steigern damit umso mehr die Akzep-
tanz und ermöglichen erst lokale Teilhabe und Wert-
schöpfung, ohne jemanden auszuschließen. Damit 
sollte der Vorhabenträger über das WIE im Rahmen 
der genannten Beteiligungsmöglichkeiten nach § 3 
Abs. 2 und 3 sowie 4, 5 und 6 entscheiden können. Da-
gegen sollte das Gesetz das Ob regeln und die Ange-
messenheit sicherstellen. Dahingehend ist es ange-
bracht, in § 3 Abs. 2 die Beteiligungsmöglichkeiten ab-
schließend zu regeln. 

§ 3 Abs. 2 
 
 
 
 
Arbeit, Be-
schäftigung 
und Wert-
schöpfung in 
M-V nicht ge-
fährden, 
Strompreis-
steigerungen 
und Rechts-
widrigkeiten 
sowie -unsi-
cherheiten 
verhindern 

Der Gesetzentwurf muss zwingend ein sinnvolleres 
und mit Augenmaß gewähltes Verhältnis von Investiti-
onen, Wirtschaftlichkeit und Beteiligung finden. Die 
vorgeschlagenen Beteiligungshöhen (§ 3 Abs. 2 sowie § 
7 Abs. 1 BüGembeteilG M-V) gefährdet die regionale 
und deutschlandweite Wertschöpfung sowie unsere 
gesamte Projektpipeline für Wind in M-V von aktuell 
2.000 Megawatt und damit geplante Investitionen in 
Höhe von rund vier Milliarden Euro, davon allein in den 
nächsten fünf Jahren mehr als 1,5 Milliarden Euro am 
Standort M-V. Sie stellen damit eine Bedrohung für be-
stehende und gerade im Entstehen befindliche Ar-
beitsplätze bei Herstellern, Zulieferern, Projektierern, 
Ingenieurbüros, Gutachtern, weiteren Dienstleistun-
gen und Service-Unternehmen der gesamten Wert-
schöpfungskette sowie die Ansiedlung neuer Unter-
nehmen wie z.B. Rechenzentren dar. Denn die Verfüg-
barkeit Erneuerbarer Energie ist und bleibt einer der 
wichtigsten Standortfaktoren für die Ansiedlung von 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen. In einer Zeit, 
in der Erhalt und Schaffung von (Industrie-)Arbeitsplät-
zen wichtiger denn je sind, bedroht die Neufassung des 
Gesetzes milliardenschwere Investitionen in den Wirt-
schaftsstandort. Allein in M-V wären mindestens 8.000 
Arbeitsplätze direkt betroffen. Viele weitere indirekt. 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen anhand aktuell ge-
planter Projekte in M-V zeigen, dass ein Großteil der 
Projekte durch die Neufassung des Gesetzes unwirt-
schaftlich würde. So bedeuten für übliche Projekte die 
sogenannten Standardmodelle I und II nach § 3 Abs. 2 
und 3 BüGembeteilG M-V ein Absinken der Rendite 

Ergänzung § 3 Abs. 2 NEU: 
„Als angemessen gilt eine zu-
sätzliche Zahlung an die 
Standortgemeinden, die ei-
nem Wert von 2.500 Euro pro 
Megawatt Nennleistung und 
Jahr oder 0,1 Cent pro tat-
sächlich eingespeister Kilo-
wattstunde entspricht.“ 
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nach Steuern auf nahezu ein bis null Prozent. Gleichzei-
tig reicht das Rückzahlungsjahr der Investition nahe an 
das Ende des EEG-Förderzeitraums von 20 Jahren heran 
oder gar über diesen hinaus. Und das bei steigenden Ri-
sikozuschlägen durch zunehmende Investitionsrisiken 
durch ein steigendes Zinsniveau, unsicher werdender 
Rohstoff- und Lieferketten sowie Produktion in 
Deutschland und Europa bei gleichzeitigem Wunsch 
nach mehr Resilienz gegenüber China und den USA. Die 
Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnungen aktu-
eller Projekte wird durch aktuelle Studien z.B. der Deut-
schen WindGuard im Auftrag des BMWE aus dem Jahr 
2025 sowie Berechnungen zur Kostensteigerung ge-
stützt. 
Die vorgesehene Beteiligung würde die Strompreise 
für Haushalte und Unternehmen erhöhen. Denn durch 
eine faktische Begrenzung der Anzahl der Projekte sin-
ken die Stromgestehungskosten nicht weiter ab.  
Marktteilnehmer in M-V würden gegenüber denen in 
anderen Bundesländern in der EEG-Ausschreibung be-
nachteiligt. Der gerade erst durch die Zunahme der An-
zahl der Genehmigungen entfachte Wettbewerb würde 
zwangsläufig massiv abgebremst. Der aktuelle Trend, 
der zu einem Absinken der Strompreise für Verbrau-
cher und Industrie führt, würde ausgebremst. Dabei 
sanken die EEG-Zuschlagswerte zuletzt stark. Verblei-
bende Projekte am Markt würden dem Strommarkt 
entzogen und allein der Direktvermarktung an einzelne, 
nicht in M-V angesiedelte Projekte (offsite) zugutekom-
men. 
Es muss daher ein klarerer Rechtsrahmen geschaffen 
werden, in welchem Umfang angebotene Beteiligun-
gen zulässig sind, ohne dass diese in den Bereich der 
strafrechtlichen relevanten Vorteilsgewährung und 
Bestechung fallen.  
Der Begriff der „Angemessenheit“ muss klar definiert 
werden, um die Investitionsbereitschaft nicht abzu-
bremsen und damit den Ausbau der erneuerbaren 
Energien nicht einzuschränken oder zu verhindern.  
Eine Definition beinhaltet demnach einen Umfang, in 
dem eine angebotene Beteiligung zulässig ist, ohne 
dass diese in den Bereich der strafrechtlich relevanten 
Vorteilsgewährung bzw. Bestechung fallen.  
Die Angemessenheit eines Angebots ist so zu definie-
ren, dass sie neben der Zahlung nach § 6 EEG dem Wert 
einer Direktzahlung an Standortgemeinden zum Durch-
reichen an Bürgerinnen und Bürgern von 2.500 Euro pro 
Megawatt und Jahr oder 0,1 Cent je Kilowattstunde ent-
spricht, um u. a. Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
den Bundesländern zu verhindern. Die Soll- und Muss-

https://www.windguard.de/veroeffentlichungen.html?file=files/cto_layout/img/unternehmen/veroeffentlichungen/2025/Kostensituation%20der%20Windenergie%20an%20Land%20%E2%80%93%20Stand%202025.pdf
https://www.windguard.de/veroeffentlichungen.html?file=files/cto_layout/img/unternehmen/veroeffentlichungen/2025/Kostensituation%20der%20Windenergie%20an%20Land%20%E2%80%93%20Stand%202025.pdf
https://www.windguard.de/veroeffentlichungen.html?file=files/cto_layout/img/unternehmen/veroeffentlichungen/2025/Kostensituation%20der%20Windenergie%20an%20Land%20%E2%80%93%20Stand%202025.pdf
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regelung ist weder angemessen noch schafft sie rechtli-
che Klarheit. Im Gegenteil: Sie sorgt für eine überbor-
dende Erwartungshaltung auf Seiten der Kommunen, 
was die Projekte zu leisten Imstande sind. 
Der Gesetzentwurf bedarf daher der grundsätzlichen 
handwerklichen und rechtlichen Überarbeitung, um 
Rechtswidrigkeiten und Rechtsunsicherheiten und da-
raus resultierende Unklarheiten und Rechtsfolgen zu 
vermeiden.  
In seiner jetzigen Fassung stellt er einen Eingriff in das 
Grundrecht des Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz dar und 
ist in dieser Form auch gegenüber dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes mit Beschluss vom 23. März 
2022 (BVerfG, Beschl. V. 23.03.2022, 1 BvR 1187/17 – 
juris) nicht verhältnismäßig, zumal er keinerlei Begrün-
dung für die genannten Zahlungen liefert. 
Er sorgt – selbst, wenn dies intendiert gewesen sein 
sollte – darüber hinaus für keine klare rechtliche und 
damit eindeutige Abgrenzung zwischen einer Verhand-
lungslösung (Beteiligungsvereinbarung), einer Ersatzbe-
teiligung (Standardmodelle I + II), mit der der gesetzli-
che Anspruch abgegolten wird und einer Ausgleichs- 
bzw. Strafabgabe.  
Das Urteil des BVerfG vom März 2022 hat festgehal-
ten, dass mit dem aktuell geltenden BüGembeteilG M-
V 

o die unternehmerische Gestaltungsfrei-
heit erheblich eingeschränkt,  

o im Falle einer Ablehnung des Angebots 
zur Zahlung einer Abgabe der Vorha-
benträger gegen seinen Willen zur Auf-
nahme von Gemeinden in ihre Gesell-
schaft gezwungen,  

o eine Minderung der Erträge verbun-
den, 

o zusätzliche erhebliche Aufwendungen 
und die Erfüllung diverser Informati-
onspflichten verbunden sind. 

Die beträchtliche Intensität des Eingriffs in die Berufs-
freiheit der Vorhabenträger würde so außer Verhältnis 
zum Gewicht und zur Dringlichkeit der verfolgten Ge-
meinwohlzwecke stehen. Darüber hinaus hat das 
BVerfG auch klargestellt, dass 

o hingegen die mit erheblichen Aufwen-
dungen verbundene Pflicht zur unver-
züglich nach Erhalt der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung abzu-
gebenden umfassenden Information 
der standortnahen Gemeinden über 
das Vorhaben und die wirtschaftlichen 
Daten eines Erwerbs von Anteilen an 
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der Projektgesellschaft, soweit sie auch 
für diejenigen Vorhabenträger besteht, 
welche den Gemeinden anstelle eines 
Anteilserwerbs die Zahlung einer Ab-
gabe anbieten möchten, unverhältnis-
mäßig ist. 

Das geplante Gesetz hat auf die gemachten Erfahrun-
gen und Argumente sowie die vom BVerfG erklärte 
Verhältnismäßigkeit Rücksicht zu nehmen. 
Zudem bleibt offen, ob die Systematik des Entwurfs in 
den Bereich der strafrechtlich relevanten Vorteilsge-
währung und Bestechung fällt.  
Der Gesetzentwurf würde darüber hinaus den Gemein-
den zum Nachteil gereichen, weil er im Widerspruch 
zum Finanzausgleichsgesetz steht und kommunalver-
fassungsrechtliche Bedenken auslöst.  
Ohne signifikante Änderungen drohen daher erhebli-
che Rechtswidrigkeiten und Rechtsunsicherheiten. 
 
Die Änderung des Bezuges zur „tatsächlich produzierte 
Strommenge“ siehe § 3 Abs. 7. 

§ 3 Abs. 3 
 
Unnötigen bü-
rokratischen 
Aufwand ver-
meiden  

Dass Gemeinden ein Angebot für eine gesellschafts-
rechtliche Beteiligung einfordern können, erhöht den 
bürokratischen Aufwand immens, ermöglicht keine 
Verhandlungen auf Augenhöhe zwischen Gemeinden 
und Vorhabenträger und verkompliziert das gesamte 
Gesetz unnötig. Der Absatz sollte daher gestrichen wer-
den. Mindestens sollte der Absatz so abgeändert wer-
den, dass der Vorhabenträger ein entsprechendes An-
gebot vorschlagen kann. (vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 1) 

§ 3 Abs. 3 streichen 
 
Alternativ Änderung: 
„Anstelle des Angebots nach 
Absatz 2 kann die Gemeinde 
verlangen, dass der Vorha-
benträger eine gesellschafts-
rechtliche Beteiligung in 
Höhe von mindesten 10 Pro-
zent oder den Kauf einer 
oder mehrerer Windenergie-
anlagen anbietet.“ 
 

§ 3 Abs. 4 
 
Wahl der Form 
beim Vorha-
benträger ver-
ankern 

Wir begrüßen, dass Nachrangdarlehen und Sparbriefe 
nicht Bestandteil des Beteiligungskatalogs sind, da 
diese mit erheblichem Risiko für Bürgerinnen und Bür-
ger behaftet sind. Daran sollte unbedingt festgehalten 
werden. 
Die Entscheidung über die Wahl der Mittel zur Beteili-
gung muss aber, wie in Niedersachsen mit Gesetzent-
wurf vom 13. Oktober 2023 geplant, final beim Vorha-
benträger liegen (vgl. § 6 Abs. 2 Satz 1 NWindPVBetG).  

Ergänzung § 3 Abs. 4:  
„Der Vorhabenträger ist frei 
in der Wahl der Form der wei-
teren finanziellen Beteili-
gung.“ 

§ 3 Abs. 4 Nr. 1 
 
Unnötige Bü-
rokratie ver-
meiden und 
Flexibilität 
schaffen 

Anders als andere Beteiligungsgesetze der Länder wie 
z.B. Nordrhein-Westfalen [vgl. § 7 Abs. 3 Ziffer g)] wird 
die gesellschaftsrechtliche Beteiligung im Positivkata-
log nach § 3 Abs. 4 Nr. 1 mit Verweis auf die §§ 12 bis 
15 unverhältnismäßig detailreich geregelt. Auch wenn 
dies der Historie des BüGembeteilG geschuldet sein 
mag, bleibt unverständlich, warum aus der Vergangen-
heit nicht gelernt wurde und an dieser überbordenden 

Änderung § 3 Abs. 4 Nr. 1: 
„gesellschaftsrechtliche Be-
teiligung der beteiligungsbe-
rechtigten Gemeinden oder 
der eines Beteiligungsberech-
tigten nach Absatz 2 Satz 2 
nach den Maßgaben der §§ 
12, 13, 14 und 15.“ 
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Bürokratie festgehalten wird. Wir bitten daher ein-
dringlich, im Sinne des allgemein postulierten Bürokra-
tieabbaus auf Detailregulierungen zu verzichten und 
die §§ 3 Abs. 3 sowie 12 bis 15 zu streichen. (vgl. § 12 
bis 15) 

 

§ 3 Abs. 4 Nr. 2 
und 3  

Die Nummern 1 und 2 können mit Nummer 3 zusam-
mengezogen werden. 

Ergänzung Änderung § 3 Abs. 
4 Nr. 1:  
„gesellschaftsrechtliche oder 
anderweitige Beteiligung von 
Genossenschaften oder Ge-
meinden oder der eines Betei-
ligungsberechtigten nach Ab-
satz 2 Satz 2 (Realteilung).“ 

§ 3 Abs. 4 Nr. 5 
und 6 

Die Nummern 5 und 6 können zusammengezogen wer-
den. 

Änderung § 3 Abs. 4 Nr. 5 
und 6: 
„Strompreisgutschriften oder 
vergünstigte Stromtarife für 
die Einwohnerinnen und Ein-
wohner,“  
  

§ 3 Abs. 5  
 
Verhandlungs-
chaos 
verhindern 

Grundsätzlich ist die Flexibilität zu begrüßen, dass die 
Beteiligung an die Gemeinde, die Einwohnenden oder 
beide fließen kann.  
Allerdings sollte die Wahl beim Vorhabenträger liegen 
(vgl. § 3 Abs. 4). Gerade bei Uneinigkeit der Berechtig-
ten und einer Vielzahl an zu beteiligenden Gemeinden 
droht hier ein bürokratisches Chaos. Um dies zu ver-
hindern, bedarf es klarer Entscheidungsstrukturen. Der 
Vorhabenträger sollte dabei die Wünsche der Mehr-
heit der Gemeinden und Anwohnenden berücksichti-
gen können. (vgl. § 3 Abs. 1 und 4) 
 

Ergänzung § 3 Abs. 5: 
„Die Beteiligungsvereinba-
rung kann sowohl nur eine 
Beteiligung der Gemeinden 
als auch nur eine Beteiligung 
der Einwohnerinnen und Ein-
wohner sowie eine Kombina-
tion der Beteiligung von Ge-
meinden und Einwohnerinnen 
und Einwohnern vorsehen. 
Die Entscheidung liegt beim 
Vorhabenträger.“ 

§ 3 Abs. 6 Der hier definierte Grundsatz sollte vorangestellt wer-
den. Demnach wären Gemeinden und Vorhabenträger 
frei in der Ausgestaltung einer Beteiligungsvereinba-
rung. Die Standardmodelle wären lediglich fakultativ.  

 

§ 3 Abs. 7 
 
Angemessen-
heit sicherstel-
len und Ver-
handlungen 
auf Augen-
höhe zwischen 
Beteiligungs-
berechtigten 
und Vorhaben-
träger ermögli-
chen 

Die Systematik des Gesetzentwurfs ist nicht geeignet, 
ein mit Augenmaß gewähltes Verhältnis von Investitio-
nen, Wirtschaftlichkeit und Beteiligung zu schaffen. 
Insbesondere die Spanne über die Höhe sowie das Zu-
standekommen der Beteiligungsvereinbarung in Bezug 
zu Standardmodell II (vgl. § 3 Abs. 3) bzw. die Ersatzab-
gabe ermöglichen keine Verhandlung des Vorhabens-
trägers mit den Gemeinden vor Ort auf Augenhöhe. 
Statt der Ermöglichung der Vorhaben mit Beteiligung 
wird die Neufassung damit zum Verhinderungsgesetz. 
Die hier benannte Untergrenze der Angemessenheit 
gilt unserem Rechtsverständnis nach nicht für die Be-
teiligung nach den sogenannten Standardmodellen. 
Dies sollte hier klargestellt werden (vgl. § 3 Abs. 2 und 
3). 

Änderung § 3 Abs. 7:  
„Die Beteiligungsvereinba-
rung muss Maßnahmen mit 
einem wirtschaftlichen Wert 
von insgesamt mindestens 
0,2 bis höchstens 0,63 Cent 
pro Kilowattstunde für die 
tatsächlich produzierte einge-
speiste Strommenge ab Inbe-
triebnahme der Anlage vorse-
hen. Dies gilt nicht iIm Falle 
einer gesellschaftsrechtlichen 
Beteiligung oder einer Beteili-
gung über eine Realteilung 
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Die Ersetzung des Wortes „produzierte“ durch „einge-
speiste“ dient der Rechtssicherheit analog zum EEG. 
Der Bezug auf die „tatsächlich produzierte Strom-
menge“ als Referenz zur Ermittlung der Beteiligungs-
summe ist mit hohem messtechnischem und bürokra-
tischem Aufwand zur Ermittlung und Abrechnung von 
Anlagen- und Windparkinterner Verbräuche verbun-
den und unnötig. (vgl. § 3 Abs. 2 und 3) Sie steht zu-
dem in keinem Verhältnis zum Nutzen. 

müssen diese in einem ange-
messenen Verhältnis des 
wirtschaftlichen Wertes ste-
hen.“ 

§ 3 Abs. 8 
 
Zahlungen auf 
maximal 20 
Jahre be-
schränken 

Die Zahlungen sollten sich auf Anlagen in der EEG-För-
derung und über den entsprechenden Förderzeitraum 
beschränken. Ausgeförderte Anlagen unterliegen an-
deren wirtschaftlichen Voraussetzungen, die 20 Jahre 
vor Auslaufen der Förderung nicht absehbar sind. Es 
wäre daher vermessen, heute bereits Vereinbarungen 
festzulegen und damit abzusehen, die über diese Per-
spektive hinaus reichen. 
Die Anrechenbarkeit begrüßen wir. Allerdings sollten 
die Beteiligungsberechtigten verpflichtet sein, Verein-
barungen nach § 6 Abs. 2 und 3 EEG zu unterzeichnen. 
Sollte es bei den genannten Zahlungshöhen bleiben, 
sollte der Zahlungszeitraum auf zehn Jahre beschränkt 
werden. 

Änderung § 3 Abs. 8: 
„Die Beteiligungsvereinba-
rung muss für den gesamten 
Zeitraum ab Inbetriebnahme 
der Windenergieanlagen bis 
zum (Alternativ: bis zehn 
Jahre vor Ablauf der Förde-
rung) Ende der Förderung 
nach dem EEG bis zu deren 
Außerbetriebnahme gelten. 
Zahlungen aufgrund von Ver-
einbarungen nach § 6 Absatz 
2 und § 6 Absatz 3 des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes 
können sind angezurechnent 
werden.“ 

§ 3 Abs. 9   

§ 4 Informati-
onspflichten; 
Beginn der 
Verhandlungen 
über die Betei-
ligungsverein-
barung 
 
Unzulässige 
Vorteilsnahme 
ausschließen 
und rechtssi-
cher umsetzen 

Die Gefahr, dass frühzeitige Angebote als Bestechung 
ausgelegt werden, muss verhindert und die reale Pro-
jektpraxis berücksichtigt werden. Daher sind Verein-
barungen zwischen Gemeinden und Vorhabenträger 
nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt zu treffen. Denn 
grundsätzlich ist ein frühzeitiger Austausch zwischen 
Vorhabenträger und Standortgemeinde sinnvoll. So 
steht bei Einreichung des Genehmigungsantrags noch 
die Entscheidung der Standortgemeinde aus, ob sie 
das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB 
zur Genehmigung erteilt. Zwar haben die Gemeinden 
auch die wirtschaftlichen Bedingungen des Vorhabens 
zu berücksichtigen, damit der Umfang der Beteiligung 
einen angemessenen Ausgleich der jeweiligen Interes-
sen ermöglicht. Es muss aber im Gesetz klargestellt 
werden, dass ein frühzeitiger Austausch nicht den §§ 
331 bis 334 Strafgesetzbuch unterfällt, wie es in § 6 
Abs. 4 EEG geregelt ist: Die Vereinbarungen gelten 
nicht als Vorteil im Sinn der §§ 331 bis 334 des Straf-
gesetzbuchs.  
Sollten PV-FFA weiter unter das Gesetz fallen, darf die 
Vereinbarung zwischen Kommune und Vorhabenträger 
keinesfalls vor Beschluss des Bebauungsplans für die 

Ergänzung § 4 Abs. 3 NEU:  
„Der frühzeitige Austausch ist 
nach § 6 Abs. 4 EEG aus-
drücklich gestattet, insofern 
er der Angemessenheit dieses 
Gesetzes nach § 3 Abs. 2 
[NEU] entspricht und die Ver-
tragspartner in der Beteili-
gungsvereinbarung nach § 7 
Abs. 1 die wirtschaftlichen 
Bedingungen des Vorhabens 
berücksichtigen.“ 
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Fläche zur Errichtung der Freiflächenanlage geschlos-
sen werden. Dieser Zeitpunkt für den Vertragsschluss 
sollte unbedingt beachtet werden, da vorher die Straf-
barkeit nach §§ 331 bis 334 Strafgesetzbuch weiterbe-
stehen kann. Sofern der Beschluss für den Bebauungs-
plan erfolgt ist, kann die Vereinbarung aber vor der Er-
teilung einer emissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
der Anlage geschlossen werden. 

§ 4 Abs. 1 
 
Frühzeitigen 
Austausch er-
möglichen 

Der Zeitpunkt nach öffentlicher Bekanntmachung des 
Vorhabens nach § 10 Abs. 3 BImSchG als Vorhabenträ-
ger auf die beteiligungsberechtigten Gemeinden zuzu-
treten ist sinnvoll. Daran sollte festgehalten werden, 
um Rechtssicherheit zu gewährleisten. 

 

§ 4 Abs. 2 
 
Praxisnahe 
Fristen setzen 

Die Frist, spätestens zwei Wochen ab Bekanntgabe der 
Genehmigung die beteiligungsberechtigten Gemein-
den zu informieren, ist aus Gründen der unternehmeri-
schen Praxis zu kurz gegriffen. Gerade kleine und mit-
telständische Unternehmen wären hier benachteiligt. 
Zudem sollte die Regelung analog anderer Beteili-
gungsgesetze geregelt werden, wie z.B. Nordrhein-
Westfalen (vgl. § 4 Abs. 1). 
Der Gesetzentwurf sollte klarstellen, dass alle entspre-
chenden Fristen durch ein Änderungsgenehmigungs-
verfahren am selben Standort entsprechend angehal-
ten werden. 

Änderung § 4 Abs. 2: 
„Der Vorhabenträger ist ver-
pflichtet, die beteiligungsbe-
rechtigten Gemeinden über 
die für die Windenergiean-
lage erfolgte Genehmigungen 
spätestens innerhalb von 
zwei vier Wochen ab Be-
kanntgabe der Genehmigung, 
in Textform zu informieren.“ 

§ 5 Verhand-
lung der Betei-
ligungsverein-
barung bei 
mehreren be-
teiligungsbe-
rechtigten Ge-
meinden 

  

§ 5 Abs. 1 Wir begrüßen die Möglichkeit des Vorhabenträgers mit 
einem Bevollmächtigten eine Beteiligungsvereinba-
rung aushandeln zu können. 

 

§ 5 Abs. 2 
 
Blockademög-
lichkeiten ein-
zelner Berech-
tigter verhin-
dern 

Für die Verhandlungen mit dem Vorhabenträger be-
darf es allerdings einer klareren, rechtssichereren Lö-
sung, die ein Blockade der Verhandlungen durch eine 
einzelne Gemeinde verhindert. Verhandlungsbevoll-
mächtigter sollte daher im Falle der Nichteinigung die 
Gemeinde sein, die den größten dessen Standortge-
meinde den größten, prozentualen Anteil ihres jeweili-
gen Gemeinde- oder gemeindefreien Gebiets analog § 
6 Abs. 2 EEG an der Errichtung der Anlagen hält. 
Alternativ könnte gelten, insofern kein anderer festge-
legt wird. Allerdings sollte dann die Frist zur Festlegung 
maximal zwei Wochen betragen, um Verzögerungen zu 
verhindern.  

Änderung § 5 Abs. 2: 
„Kommt eine fristgemäße Ei-
nigung über die Bevollmäch-
tigung nach Absatz 1 nicht zu-
stande, gilt das für die beteili-
gungsberechtigten Gemein-
den mit dem prozentual 
größten Flächenanteil am ge-
planten Vorhaben als Ver-
handlungsbevollmächtigte. 
zuständige Amt als befugt, 
die Verhandlungen mit dem 
Vorhabenträger im Namen 
aller beteiligungsberechtig-
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ten Gemeinden über die Be-
teiligungsvereinbarung zu 
führen. Ist mehr als ein Amt 
für die beteiligungsberechtig-
ten Gemeinden zuständig, 
dann setzt sich die zu den 
Verhandlungen befugte 
Gruppe aus den zuständigen 
Ämtern zusammen. Ist eine 
amtsfreie Gemeinde beteili-
gungsberechtigt, so ist diese 
Bestandteil der verhand-
lungsführenden Gruppe.“  

§ 5 Abs. 3 
 
Verhandlungs-
prinzip stärken 

Das Einstimmigkeitsprinzip ist völlig ungeeignet, einen 
schlanken, zügigen und unbürokratischen Prozess zu 
organisieren. Vielmehr enthält es erhebliches Blocka-
depotenzial. Umso wichtiger ist es im Falle der Unei-
nigkeit eindeutige Entscheidungsstrukturen nach 
Mehrheit festzulegen. 

Änderung § 5 Abs. 3: 
„Der Abschluss der Beteili-
gungsvereinbarung infolge 
der Verhandlungen nach Ab-
satz 2 obliegt der jeweiligen 
verhandlungsbevollmächtig-
ten beteiligungsberechtigten 
Gemeinden.“ 
Alternativ: 
„Der Abschluss der Die Betei-
ligungsvereinbarung infolge 
der Verhandlungen nach Ab-
satz 2 wird mit einfacher 
Mehrheit obliegt der jeweili-
gen verhandlungsbevoll-
mächtigten beteiligungsbe-
rechtigten Gemeinden abge-
schlossen.“ 

§ 6 Abschluss 
der Verhand-
lungen über 
die Beteili-
gungsvereinba-
rung 

  

§ 6 Abs. 1 
 
Praxisnahe Lö-
sungen ermög-
lichen 

Der Abschluss der Beteiligungsvereinbarung passt 
nicht zu den aktuellen Umsetzungsfristen von Wind-
energieprojekten. So benötigen wir in EEG-geförderten 
Projekten aktuell 2 bis 2,5 Jahre für die Realisierung 
der Vorhaben nach Erhalt des Ausschreibungszuschla-
ges.  
Kritisch sehen wir, dass die Hemmung nur eintreten 
soll, wenn eine sofortige Vollziehbarkeit nicht besteht. 
Daher wäre eine allgemeingültige Regelung an dieser 
Stelle angebracht, wie dies in Nordrhein-Westfalen ge-
löst wurde.  

Satz 2: „Wird die immissions-
schutzrechtliche Genehmi-
gung eines Vorhabens be-
klagt, so verlängert sich die 
Frist zur Nachweiserbringung 
für eine Beteiligungsvereinba-
rung um ein Jahr nach ge-
richtlicher Entscheidung.“ 
 

§ 6 Abs. 2 Die Fristverlängerung sollte im Ermessen des Vorha-
bensträgers liegen. 

Änderung § 6 Abs. 2: 
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„Der Vorhabenträger und die 
beteiligungsberechtigte Ge-
meinde können kann die Frist 
nach Absatz 1 einmalig ein-
vernehmlich um einen Zeit-
raum von bis zu drei Monaten 
verlängern.“  

§ 6 Abs. 3   

§ 6 Abs. 4   

§ 6 Abs. 5   

§ 7 Ersatzbe-
teiligung an 
Windenergie-
anlagen 

vgl. § 3 Abs. 2 und 3  

§ 7 Abs. 1 
 
Ersatzbeteili-
gung reduzie-
ren und klar 
abgrenzen ge-
genüber soge-
nannten Stan-
dardmodellen 
 
 

Die Ersatzbeteiligung von 0,3 Cent je Kilowattstunde ist 
unverhältnismäßig hoch und muss reduziert werden. 
Die Ersatzbeteiligung selbst darf aber die Wirtschaft-
lichkeit der Projekte nicht gefährden. Sie stellt damit 
keine Linderung wirtschaftlicher Härten und der Aus-
gabenlast für den Vorhabenträger dar, da sie in 
Summe höher ausfällt als eine Abgabe nach § 3 Abs. 3 
unter Anrechnung von § 6 EEG. Die Nachweisführung 
gegenüber dem zuständigen Ministerium zur Absen-
kung ist zum Zeitpunkt des Beschlusses des Gesetzes 
unklar und intransparent. 
Zwingend muss daher § 6 EEG auf die Zahlung anre-
chenbar sein. Sollte sie als Straf- oder Ausgleichsab-
gabe gemeint sein, bedarf es einer deutlichen Abgren-
zung in § 3 Abs. 2 und 3 und den dort definierten wirt-
schaftlich angemessenen Werten der Beteiligung. Die 
bisherige Systematik des Gesetzes definiert keine klare 
Grenze zwischen dem angemessenen wirtschaftlichen 
Wert der Beteiligung und der Ersatzabgabe als Straf-
zahlung wie z.B. das Bürgerenergiegesetz in Nordrhein-
Westfalen (§§ 6 bis 8). (vgl. § 3 Abs. 2 und 3) Das führt 
dazu, dass die Gemeinden immer an der oberen 
Grenze zur sogenannten Ersatzbeteiligung verhandeln 
werden (0,6 ct), da sie keinem wirklichem Einigungs-
druck unterliegen, auch wenn die Ersatzabgabe nicht 
direkt an die Gemeinden ausgezahlt wird (vgl. § 7 Abs. 
3). Verhandlungen auf Augenhöhe ist damit nicht ge-
währleistet.  
Die aktuell vorgesehene Regelung stellt zudem einen 
Eingriff in die unternehmerische Freiheit dar und 
schränkt die Akteursvielfalt der Energiewende in 
Mecklenburg-Vorpommern ein. Insbesondere kleinere 
Unternehmen werden nicht alle in § 3 Abs. 4 genann-
ten Beteiligungsformen anbieten können. 
Die weitere Ergänzung dient der Rechtssicherheit.   

Änderung § 7 Abs. 1: 
„Kommt innerhalb der Frist 
des § 6 Absatz 1 und 2 zwi-
schen den Vertragsparteien 
keine Beteiligungsvereinba-
rung zustande, ist der Vorha-
benträger verpflichtet, ab In-
betriebnahme der Windener-
gieanlage für die gesamte Be-
triebsdauer eine Ersatzzah-
lung in Höhe von 0,32 Cent 
pro Kilowattstunde für die 
tatsächlich eingespeiste 
Strommenge zu zahlen.“ 

§ 7 Abs. 2 
 

Die Aufrechterhaltung einer Ausnahmeregelung, wie 
schon mit BüGem von 2016 eingeführt, ist folgerichtig. 

Ergänzung § 7 Abs. 2: 
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Ausnahme-
möglichkeit 
auf Standard-
modelle aus-
weiten 

An ihr muss daher zwingend festgehalten werden. Sie 
sollte jedoch schon auf Beteiligungsvereinbarungs-
ebene Anwendung finden können. Damit würde si-
chergestellt, dass sich beteiligungsberechtigte Gemein-
den und Vorhabenträger bereits auf einen angemesse-
neren wirtschaftlichen Wert verständigen und es gar 
nicht erst zu einer Ersatzbeteiligungsverfahren kommt. 
Verzögerungen und langwierige Verhandlungsprozesse 
könnten damit vermieden und eine einvernehmliche 
Lösung schnellstmöglich erzielt werden. 
Sie muss mindestens für das sogenannte Standardmo-
dell gelten. 

„Der Vorhabenträger kann 
bei dem für Energie zuständi-
gen Ministerium beantragen, 
die Höhe der Ersatzzahlung 
abweichend von Absatz 1 
festzulegen, wenn er nach-
weist, dass Auskömmlichkeit 
des Vorhabens durch die Ver-
pflichtung zur Ersatzzahlung 
gefährdet wird. Der Nach-
weis kann bereits nach § 3 
zur Anwendung gebracht 
werden. Die Reduzierung der 
Ersatzzahlung nach Satz 1 
sollte im Regelfall einen Min-
destbetrag von 0,2 Cent pro 
Kilowattstunde für die tat-
sächlich eingespeiste Strom-
menge nicht unterschreiten. “ 

§ 7 Abs. 3 
 
Fristen der Un-
ternehmens-
praxis anpas-
sen 

Es erschließt sich nicht, warum die Gemeinden, die 
sich nicht mit dem Vorhabenträger auf eine Beteili-
gungsvereinbarung einigen konnten, an dieser Stelle 
wieder auf die Ersatzbeteiligungsgelder zugreifen kön-
nen sollen, wenn auch nur indirekt. Damit können ein-
zelne Gemeinden den Vorhabenträger sehenden Au-
ges in die Ersatzabgabe zwingen, wohlwissend, dass sie 
auf Antrag die Gelder zurückholen können, wenn auch 
zweckgebunden. Das stärkt die Gemeinden in ihrer 
Verhandlungsposition überproportional und schwächt 
die Position des Vorhabenträgers und gefährdet die 
Projekte. Eine Verhandlung auf Augenhöhe zwischen 
den Beteiligten ist damit nicht gewährleistet. 
Eine kalenderjährige Zahlung sollte nach Jahresab-
schluss erfolgen und wenn die notwendigen Auswer-
tungen vorliegen. Der 1. April ist damit angemessen, 
da dann auch z.B. die Verlustrechnung durch Redis-
patchmaßnahmen vorliegt. 
Die weitere Anpassung dient der Rechtssicherheit. 

Änderung von § 7 Abs. 3: 
„Die Ersatzzahlung nach Ab-
satz 1 und 2 ist eine einseitige 
Zuwendung ohne Gegenleis-
tung. Sie wird kalenderjähr-
lich jeweils zum 1. April fällig 
und bemisst sich nach den im 
jeweiligen Vorjahr tatsächlich 
produzierten eingespeisten 
Strommengen. Sie ist an das 
Land Mecklenburg-Vorpom-
mern zu leisten und auf An-
trag im Sinne des § 16 zweck-
gebunden für Projekte von 
beteiligungsberechtigten Ge-
meinden sowie ausnahms-
weise für Projekte von Ge-
meinden innerhalb des Lan-
des Mecklenburg-Vorpom-
mern oder eines Unterneh-
mens in Trägerschaft von Ge-
meinden innerhalb des Lan-
des Mecklenburg-Vorpom-
mern zu verwenden. Antrags-
berechtigt sind Gemeinden, in 
dem das Vorhaben belegen 
ist sowie solche, deren Flä-
chen zumindest teilweise in 
einer Entfernung von 2,5 Kilo-
metern zu einer Windenergie-
anlage liegen. Das für Energie 
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zuständige Ministerium über-
nimmt die damit im Zusam-
menhang anfallenden Aufga-
ben.“ 

§ 7 Abs. 4 
 
Unnötige Bü-
rokratie ver-
meiden 

Der Vorschlag einen Teil der sogenannten Ersatzbetei-
ligung an einen gemeinnützigen Verein mit Sitz in einer 
beteiligungsberechtigten Gemeinde zu lenken, ist un-
sachgemäß und wird dem Zweck der Ersatzbeteiligung, 
die als Straf- oder Ausgleichsabgabe wirkt, nicht ge-
recht, weil sie die Gelder auf indirektem Weg den Be-
teiligungsberechtigten wieder zugeleitet werden. Sie 
regt zudem zur kreativen Umgehung an, was rechts-
widrig wäre. Auch hier wird deutlich, dass die Systema-
tik des Gesetzes mit Verhandlungsebene, Zahlungs-
höhe und Ersatzabgabe zwar gut gemeint ist, aber 
handwerklich und rechtlich nicht so wirken würde. 

Streichen von § 7 Abs. 4 

§ 7 Abs. 5 Der jederzeit nachzuholende Abschluss einer Beteili-
gungsvereinbarung ist grundsätzlich sinnvoll. Aller-
dings ermöglicht er es den beteiligungsberechtigten 
Gemeinden gemeinsam, den Vorhabenträger im Kol-
lektiv in die Ersatzabgabe zu zwingen. 
Zudem nimmt es den Gemeinden den Verhandlungs-
druck zum Abschluss und schafft den Vorhabenträgern 
Mehraufwand und endlose Hängepartien. 

Streichen von § 7 Abs. 5 

§ 7 Abs. 6 Siehe § 7 Abs. 5 Streichen von § 7 Abs. 6 

Teil III Beteiligung an Photovoltaik-Freiflächenanlagen §§ 8 bis 11 

§ 8 Beteili-
gungsvereinba-
rung 

  

§ 8 Abs. 1 Siehe oben die für PV-FFA geltenden Regelungen für 
Windenergie insofern nachfolgend keine Abweichun-
gen genannt sind 

 

§ 8 Abs. 2 
 
Wirtschaftli-
ches Augen-
maß walten 
lassen 

Eine verpflichtende Zahlung von 0,2 Cent je Kilowatt-
stunde analog zu § 6 EEG erkennen wir ausdrücklich 
an. Alle weiteren Zahlungen darüber hinaus lehnen wir 
für PV-FFA in M-V ab. Den Ausbau von PV-FFA wären 
wir gezwungen in M-V vollständig einzustellen, da die 
Vorhaben in der EEG-Ausschreibung nicht mehr wett-
bewerbsfähig wären gegenüber anderen Bundeslän-
dern und durch Direktlieferverträge allein nicht kom-
pensiert werden können. 
Aufgrund hoher Marktzinsen sowie Kostensteigerun-
gen bei der Beschaffung von u. a. Hoch- und Mit-
telspannungstechnik, Bau und Betrieb sowie bei Pach-
ten muss die operationelle Rendite (ohne Fremdkapi-
tal) bei mehr als fünf Prozent liegen, um Investitionen 
wirtschaftlich zu machen. Eine Zusatzzahlung von 0,2 
Cent je kWh über § 6 EEG hinaus ist daher nicht tragfä-
hig. Das liegt auch daran, dass der Standort M-V weni-
ger Sonnenstrahlung bereithält. Anders als bei Wind-
energie gibt es hier keinen Korrekturfaktor. Zudem 

Änderung § 8 Abs. 2 NEU: 
„Für Freiflächenanlagen kön-
nen als Standardmodell für 
die Beteiligungsvereinba-
rung Direktzahlungen an die 
beteiligungsberechtigten Ge-
meinden in Höhe von insge-
samt 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde für die tatsächlich 
eingespeiste Strommenge 
vereinbart werden.“ 
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liegt es an den mit der Beteiligung verbundenen höhe-
ren Kosten. Wird bei mittleren bis größeren Vorhaben 
dann noch der Bau eines Umspannwerkes notwendig 
oder ist der Weg zum nächsten Netzverknüpfungs-
punkt mehrere Kilometer entfernt, sind die Vorhaben 
heute schon in ihrer wirtschaftlichen Realisierung ge-
fährdet, auch ohne zusätzliche Kostenbelastung. vgl. § 
2 Abs. 1 Nr. 2 

§ 8 Abs. 3  Streichen von § 8 Abs. 3 

§ 8 Abs. 4 
 
 

Der wirtschaftliche Wert der Zahlung ist unverhältnis-
mäßig und steht in keiner Relation zur Windenergie, zu 
Beteiligungsgesetzen in anderen Bundesländern sowie 
zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Vorhaben. PV-
FFA-Vorhaben sind bereits ab mehr als 0,05 Cent je 
kWh existenzbedrohend für die Vorhaben, ohne die es 
keine Zahlungen geben wird.  

Streichen von § 8 Abs. 4 

§ 9 Informati-
onspflichten, 
Beginn der 
Verhandlungen 
über die Betei-
ligungsverein-
barung 

Die Zahlungen sollten auf die Zahlungen nach § 6 EEG 
begrenzt werden. Der § kann daher entfallen. 

Streichen von § 9 

§ 10 Abschluss 
der Verhand-
lungen über 
die Beteili-
gungsvereinba-
rung 

Die Zahlungen sollten auf die Zahlungen nach § 6 EEG 
begrenzt werden. Der § kann daher entfallen. 

Streichen von § 10 

§ 11 Ersatzbe-
teiligung an 
Photovoltai-
Freiflächenan-
lagen 

Die Zahlungen sollten auf die Zahlungen nach § 6 EEG 
begrenzt werden. Der § kann daher entfallen. 

Streichen von § 11 

Teil IV Bestimmungen über die gesellschaftsrechtliche Beteiligung 
§§ 12 bis 15 

§ 12 bis 15  
 
Bürokratie ab-
bauen 

Die Detailregelungen zur gesellschaftsrechtlichen Be-
teiligung sollten, wie in anderen Bundesländern auch, 
entfallen. Die Erwähnung in einem Positivkatalog nach 
§ 2 Abs. 5 reicht vollkommen aus und ermöglicht den 
Beteiligten größtmögliche Flexibilität. vgl. § 3 Abs. 4 
Nr. 1  

Streichen von § 12 bis 15 

Teil V Schlussbestimmungen §§ 16 bis 21 

§ 16 Zweckbin-
dung 
 
Klarstellung 
erforderlich 

Sollten Vorhabenträger eine Zahlung auf Grundlage 
von § 6 EEG vornehmen, dann wäre diese Regelung wi-
dersprüchlich, da die Zahlung nach § 6 EEG gerade 
ohne Zweckbindung erfolgt. Dies muss klargestellt 
werden. 

 

§ 17 Transpa-
renz 
 

Zuletzt sollte es eine Begrenzung der Veröffentli-
chungspflichten bzgl. Beteiligungsvereinbarung aus 
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Betriebs- und 
Geschäftsge-
heimnisse 
wahren 

wettbewerbsrechtlichen Gründen erfolgen. Insbeson-
dere die Veröffentlichung von Beteiligungsvereinba-
rungen stellt eine unzulässige Verbreitung von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen dar, insofern die 
sogenannte Standardmodelle nicht klarer definiert 
werden. Darüber hinaus ist die Erteilung der Auskünfte 
und die Einsichtnahme in die Unterlagen des Vorha-
bensträgers zu unbestimmt und zu beschränken auf 
den Gesetzeszweck. (vgl. § 3 Abs. 3 Bewertung BVerfG 
07/2022) 

§ 18 Zuständig-
keiten und 
Verordnungs-
ermächtigung 

Die umfassende Ermächtigung des zuständigen Minis-
teriums u. a. eigene Vorschriften zur Höhe der Beteili-
gung, der Beteiligungsformen etc. erlassen zu können, 
reicht zu weit. Wir lehnen diese vollständig ab und bit-
ten um Streichung, da sie zum gegenwärtigen Zeit-
punkt die Bewertung des Gesetzes unmöglich machen. 

Streichen von § 18 

§ 19 Über-
gangsregelung 
 
Planungspraxis 
Zeit zur Anpas-
sung ermögli-
chen 

Die Übergangsregelung sollte mindestens für alle Vor-
haben gelten, für die ein Genehmigungsverfahren ein-
geleitet wurde. Hier gilt es, bestehende Planungen 
nicht zu entwerten. Mindestens aber für diejenigen, 
für die eine Genehmigung vorliegt. Ansonsten sollte 
eine Wahlmöglichkeit zwischen altem neuem BüGem-
beteilG bestehen. (vgl. § 1) 
 

Änderung § 19: 
„Für Windenergieanlagen, 
denen für die vor dem (…) die 
eine Genehmigung nach dem 
Bundes-Immissionsschutzge-
setz  
erteilt eingereicht wurde, 
(…).“ 

§ 20 Berichter-
stattung 

  

§ 21 Inkrafttre-
ten, Außer-
krafttreten 
 
Anpassung 
durch Über-
gangsfrist er-
möglichen 

Das Gesetz sollte frühestens dem Erreichen des Zwi-
schenziels nach dem Windenergieflächenbedarfsge-
setz zum 1.1.2027 in Krafttreten. 

Änderung § 21 Abs. 1: „Die-
ses Gesetz tritt zum 1. Januar 
2027 nach der Verkündung in 
Kraft.“ 
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